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Liebe Freunde,

ein Staatspräsident muss sich wegen Menschenrechtsverletzungen vor einem Weltgericht ver-
antworten. Was lange als utopische Forderung galt, ist inzwischen Wirklichkeit geworden ñ
dank des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Das Verfahren gegen den neuen
kenianischen Präsidenten Kenyatta beginnt im Juli 2013. Er ist wegen der Planung von
Morden, Vergewaltigungen und Vertreibungen angeklagt. Nach den Präsidentschaftswahlen
2007 hatte er die Volksgruppen gegeneinander aufgehetzt. Es war zu Gewaltexzessen mit
mehr als 1200 Toten gekommen.

Der Internationale Strafgerichtshof war 1998 in Rom gegründet worden und nahm 2002,
nachdem 60 Staaten das Rom-Statut ratifiziert hatten, seine Arbeit auf. Vor zehn Jahren
wurden die ersten 18 Richter vereidigt. Der Gerichtshof verfolgt Völkermord, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen des Angriffskriegs. Er darf nur ge-
gen Individuen, nicht gegen Staaten vorgehen. Ein Täter kann zur Rechenschaft gezogen wer-
den, wenn er einem Staat angehört, der das Statut ratifiziert hat, wenn die Verbrechen auf
dem Territorium eines Vertragsstaates begangen worden sind oder wenn der Fall vom UN-
Sicherheitsrat an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen worden ist. Außerdem gilt
das Prinzip der Komplementarität: Wenn der betreffende Staat in der Lage und willens ist,
die Strafverfolgung selbst aufzunehmen, muss der Gerichtshof zurückstehen.

Bisher sind bereits 122 Staaten dem Rom-Statut zum Internationalen Strafgerichtshof
beigetreten. Eine erfreuliche Tatsache, die aber dadurch getrübt wird, dass beispielsweise die
USA, die Volksrepublik China und Russland das Weltgericht nicht anerkannt haben.
Wenn also Russen in Tschetschenien Kriegsverbrechen begehen, Amerikaner im Irak foltern
oder Chinesen in Tibet Menschenrechte verletzen, kann der Internationale Strafgerichtshof
nicht aktiv werden. Als ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat können diese drei Länder
auch eine Überweisung an den Strafgerichtshof verhindern.

Im Falle Libyens hat der UN-Sicherheitsrat bereits kurz nach Beginn der Auseinander-
setzungen im Februar 2011 auf das brutale Vorgehen der libyschen Regierung reagiert und
den Strafgerichtshof mit Ermittlungen beauftragt. Es wurde ihm aber ausdrücklich untersagt,
eventuelle Menschenrechtsverletzungen der USA zu untersuchen, die bei der militärischen
Intervention in Libyen eine führende Rolle spielten. So blieb beispielsweise die Bombardierung
eines Fernsehsenders durch die NATO ñ ein Kriegsverbrechen ñ unberücksichtigt.

Syrien ist wie Libyen kein Vertragsstaat des römischen Statuts. Daher müsste auch in
diesem Fall der UN-Sicherheitsrat den Strafgerichtshof mit der Untersuchung der Kriegsver-
brechen beauftragen. Dies schien seither aussichtslos, waren doch in der Vergangenheit mehrere
Resolutionen, die Druck auf das Assad-Regime ausüben sollten, am Veto von Russland und
China gescheitert. In seltener Einigkeit wurde aber im April 2013 immerhin eine Resolution
verabschiedet, in der die syrische Regierung und die Rebellen aufgefordert werden, die Gewalt
unverzüglich einzustellen.

Das Messen mit zweierlei Maß und die Tatsache, dass vor dem Internationalen Strafge-
richtshof bisher nur Verfahren gegen Afrikaner eingeleitet worden sind, führen zu dem Vor-
wurf, der Strafgerichtshof sei ein neokoloniales Gericht zur Verurteilung Afrikas. Diese Kri-
tik sollte als Appell an die blockierenden Staaten verstanden werden, in Solidarität mit den
Opfern endlich das Weltgericht in seiner großen Aufgabe zu unterstützen, die Verantwort-
lichen für Völkermord und Kriegsverbrechen über Staatsgrenzen hinweg zu verfolgen.

Ihre Eva Scheerer
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Zur Situation von Flüchtlingen in Italien

Im Jahr 2011 wurden in Italien
circa 60.000 Bootsflüchtlinge aufge-
griffen, überwiegend an der siziliani-
schen Südküste. Auffallend ist, dass
ein großer Teil dieser Flüchtlinge
nicht in Italien geblieben ist. 2011
baten in Italien nur 37.350 Men-
schen um Asyl, obwohl im gleichen
Zeitraum mehr als doppelt so viele
Flüchtlinge nach Italien eingereist
sein dürften ñ nicht nur übers Mit-
telmeer, sondern auch auf dem
Landweg oder über internationale
Flughäfen. 

Einige Bootsflüchtlinge wurden
nach Tunesien oder Libyen zurück-
geschickt, ohne Asyl beantragt zu
haben. Die anderen suchen Zuflucht
in anderen europäischen Ländern.
Ihnen droht aufgrund der Dublin-
II-Verordnung eine Rückführung
nach Italien.

Die Dublin-II-Verordnung

Die Dublin-II-Verordnung ist
eine EU-Verordnung aus dem Jahr
2003, die auch in den Nicht-EU-
Staaten Norwegen, Island und der
Schweiz Anwendung findet. Aus-
gehend von dem Prinzip, dass in al-
len Mitgliedsstaaten einheitliche Kri-
terien für die Gewährung eines
Flüchtlingsschutzes gelten, soll nur
ein Staat für die Prüfung des Asylge-
suchs zuständig sein. Das ist ñ von
Familienzusammenführungen abge-

das EURODAC-System, in dem
nicht nur die Namen, sondern auch
die Fingerabdrücke von Menschen
gespeichert werden, die Asyl bean-
tragt haben oder als Illegale aufge-
griffen wurden. 

Rückführungen nach Italien

Im Jahr 2011 musste Italien zu-
sätzlich zu den 37.350 Asylsuchen-
den 4.645 sogenannte Dublin-Rück-

sehen ñ der Staat, der die Einreise
des betreffenden Flüchtlings nach
Europa ermöglicht hat, sei es durch
Erteilung eines Visums oder durch
eine mangelhafte Sicherung der EU-
Außengrenzen. Der danach zustän-
dige Staat ist zur Wiederaufnahme
der Asylsuchenden verpflichtet. 

Eine Rücküberstellung ist in der
Praxis nur möglich, wenn es Bewei-
se für die Einreise über einen ande-
ren Mitgliedsstaat gibt. Dazu dient

Der tägliche Kampf ums Überleben
Viele Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten kommen übers Mittelmeer nach Europa. Italien
und Griechenland sind damit die Verlierer der Dublin-II-Verordnung. Die Gewinner sind die großen
Binnenstaaten wie Deutschland und Frankreich. Sie können Asylsuchende abweisen und in die Län-
der mit EU-Außengrenzen zurückschicken, über die sie eingereist sind. Nachdem der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte im Januar 2011 Abschiebungen von Flüchtlingen nach Griechen-
land für menschenrechtswidrig erklärt hatte, weil die Behandlung der Flüchtlinge in Griechenland
erniedrigend und unmenschlich sei, haben die meisten europäischen Staaten die Rücküberstellun-
gen nach Griechenland eingestellt. Asylsuchende, die über Italien in die EU eingereist sind, werden
von anderen Mitgliedsstaaten jedoch immer noch abgewiesen und nach Italien zurückgeschickt,
obwohl viele von ihnen angeben, in Italien unter völlig unwürdigen Bedingungen gelebt zu haben.

Zeltlager von afghanischen Flüchtlingen in der Nähe des Bahnhofs Ostiense in Rom
Quelle: Pro Asyl, Bericht zur Situation von Flüchtlingen in Italien vom 28.02.2011



die Sprache zu lernen, eine Woh-
nung zu finden und sich beruflich
zu integrieren, müssen sie in Italien
ums nackte Überleben kämpfen. 

Erstaufnahme von Asylsuchenden
in Italien

Das System der Unterbringung
und Versorgung von Asylsuchenden
in Italien weist gravierende struktu-
relle Mängel auf. Ein Asylantrag
kann bei der Grenzpolizei oder der
Questura (Polizeipräsidium) gestellt
werden. Dort erhalten die Asylsu-
chenden einen Termin zur ÑVerbali-
sierungì ihres Asylantrags, also zur
förmlichen Asylantragstellung. Zwi-
schen der Meldung bei der Polizei
und der förmlichen Antragstellung
können aber mehrere Wochen oder
Monate vergehen. In dieser Zeit le-
ben viele Asylsuchende auf der Stra-
ße. 

Das Gesetz, das die (Erst-)Unter-
bringung von Asylsuchenden regelt,
stammt aus dem Jahr 2004 und sieht
vor, dass Asylsuchende während des
erstinstanzlichen Verfahrens unter
bestimmten Voraussetzungen für 20
bis 35 Tage in einem CARA (Centro
die Accoglienza per Richiedenti Asi-
lo ñ Aufnahmezentrum für Asylsu-
chende) untergebracht werden kön-
nen, aber nicht müssen. Dabei ging
der Gesetzgeber offenbar davon
aus, dass innerhalb dieser Fristen
auch eine erstinstanzliche Entschei-
dung über den Asylantrag getroffen
werden kann ñ eine Vorgabe, die
längst nicht mehr realistisch ist.
2012 betrug die durchschnittliche
Dauer der Asylverfahren erster
Instanz zwischen acht und zehn
Monaten. Tatsächlich bleiben die
meisten Asylsuchenden sechs Mo-
nate oder länger in einem CARA
und blockieren damit Plätze, die für
Neuankömmlinge zur Verfügung
stehen sollten. 

Dadurch wird der Mangel an Auf-
nahmeplätzen zum Programm. Es
gibt in Italien nur acht CARAs mit
insgesamt 3.747 Plätzen. Das Sys-
tem kann daher nur funktionieren,

wenn die Asylsuchenden die Zen-
tren nach wenigen Wochen wieder
verlassen. 

Die Plätze werden zentral vom
Innenministerium verwaltet, das je-
doch keinen Überblick über die tat-
sächliche Anzahl der freien Plätze
hat. Vertreter der Anwaltsvereini-
gung ASGI (Associazione per gli
Studi Giuridici sull'Immigrazione ñ
Vereinigung für juristische Studien
zur Einwanderung) berichteten
mehrfach darüber, dass Flüchtlinge
vor den Toren der CARAs über-
nachten und auf Einlass warten.
Vor dem CARA in Caltanissetta sei-
en die Flüchtlinge dazu übergegan-
gen, mit Zelten auf einem benach-
barten Grundstück zu campieren.
Wer ins CARA aufgenommen wer-
de, gebe seine wenigen Habseligkei-
ten an die noch Wartenden weiter. 

Eine grundsätzliche Neuregelung
der Aufnahme von Asylsuchenden
ist daher mehr als überfällig. Doch
das italienische Innenministerium
setzt auf Zwischenlösungen und
Notstandsprogramme. So wurden
durch Dekret zwei weitere zusätzli-
che Zentren für die vorübergehende
Aufnahme von Bootsflüchtlingen
eingerichtet, mit insgesamt 1.133
Plätzen. Im Jahr 2011 wurde der
ÑNotstand Nordafrikaì ausgerufen.
Durch den Zivilschutz wurden Not-
unterkünfte für 50.000 Bootsflücht-
linge geschaffen und in Mineo (Pro-
vinz Catania) wurde ein zusätzliches
CARA mit 2.000 Plätzen eingerich-
tet. Alle diese Unterkünfte sind je-
doch mit Beendigung des Notstan-
des am 31.12.2012 wieder geschlos-
sen worden.

Anschlussunterbringung in SPRARs 

In Deutschland werden Asylsu-
chende nach einem festgelegten
Schlüssel auf die Bundesländer ver-
teilt. Von den Landesaufnahmestel-
len werden sie dann Kreisen zuge-
wiesen, die so lange für die Unter-
bringung zuständig sind, bis die Be-
troffenen sich eine Privatwohnung
suchen dürfen und auch eine gefun-
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kehrer aufnehmen. Im Jahr 2012
waren es ungefähr 1.500. Von Janu-
ar bis August 2012 wurden allein aus
Deutschland 192 Asylsuchende nach
Italien zurückgeschickt. 

Seit 2012 müssen sich die hiesigen
Verwaltungsgerichte deshalb immer
häufiger mit der Frage befassen, ob
eine Rückführung von Asylsuchen-
den nach Italien mit dem Grundge-
setz vereinbar ist. In diesen Ge-
richtsverfahren wurden verschiede-
ne Gutachten eingeholt, die alle ein
erschreckendes Bild von der Unter-
bringungs- und Versorgungssituati-
on von Flüchtlingen in Italien zeich-
nen. 

Das Asylverfahren als solches
steht in Italien nicht im Kreuzfeuer
der Kritik. Die Verfahren werden
schneller bearbeitet als bei uns und
die Erfolgsquoten sind relativ hoch.
Im Jahr 2010 haben die italienischen
Asylkommissionen in fast 60 Pro-
zent der Fälle eine positive Ent-
scheidung getroffen, also politisches
Asyl oder einen Schutz vor Abschie-
bung gewährt. Bei den im Jahr 2011
getroffenen Entscheidungen lag die
Erfolgsquote zwar nur noch bei 40
Prozent, im internationalen Ver-
gleich waren die italienischen Asyl-
kommissionen aber dennoch groß-
zügig. 25.626 Entscheidungen wur-
den getroffen. 2.057 Flüchtlinge
wurden als politisch Verfolgte aner-
kannt und 8.231 Menschen erhielten
einen Abschiebeschutz. 

Es ist überraschend, dass es unter
den Flüchtlingen, die von Italien in
ein anderes europäisches Land wei-
terwandern, viele gibt, denen in Itali-
en Schutz gewährt und eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wurde. Dies
liegt daran, dass die (Über-)Lebens-
bedingungen für Flüchtlinge in Itali-
en äußerst schwierig sind, nicht nur
für Asylsuchende, sondern auch für
Menschen, denen bereits Asyl oder
ein Abschiebeschutz gewährt wor-
den ist. Während Flüchtlinge in an-
deren Ländern mit dem positiven
Abschluss ihrer Asylverfahren die
größte Hürde hinter sich haben und
sich darauf konzentrieren können,
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den haben. Am deutschen System
wird zurecht kritisiert, dass Flücht-
linge auch dann in staatlichen Unter-
künften wohnen müssen, wenn sie
eine eigene Wohnung finanzieren
oder bei Verwandten wohnen könn-
ten. 

Ganz anders ist die Situation in
Italien. Das CARA müssen Flücht-
linge spätestens nach der Entschei-
dung der Asylkommission verlassen.
Für eine Anschlussunterbringung
stehen jedoch in ganz Italien nur
3.163 Plätze im SPRAR (Sistema die
Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati ñ Schutzsystem für Asylsu-
chende und Flüchtlinge) zur Verfü-
gung. Hinter diesem vielverspre-
chenden Namen verbergen sich klei-
nere Gemeinschaftsunterkünfte mit
Integrationsangeboten, ursprünglich
eingerichtet für
Flüchtlinge, de-
nen bereits Schutz
gewährt und eine
Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis
erteilt worden ist.
Tatsächlich sind
aber ein Drittel
der Bewohner
Asylsuchende, die
gegen die Ableh-
nung ihres An-
trags ein Rechts-
mittel eingelegt
haben und beson-
ders schutzbe-
dürftig sind, so
dass man sie nach
der Entlassung
aus den CARAs nicht einfach auf
die Straße setzen konnte. Das
SPRAR-System entstand aus einer
Kooperation zwischen dem Innen-
ministerium, einzelnen Gemeinden
und NGOs. 3.000 Plätze werden
über einen nationalen Fonds für
Asyldienstleistungen finanziert, 163
Plätze über das Ñotto per milleì,
eine Steuerabgabe von 8,00 Ä pro
1.000,00 Ä zu zahlender Einkom-
mensteuer, die der Steuerzahler nach
Wahl an Kirchen oder soziale Ein-
richtungen  abführen kann. 

legenheitsarbeiten finanzieren oder
als Straßenhändler. Dort gibt es
zwar die Möglichkeit, vorüberge-
hend in einer kommunalen oder
kirchlichen Notunterkunft unterzu-
kommen. Aber auch für diese Not-
unterkünfte gibt es lange Wartelis-
ten. Deshalb wohnen viele Flücht-
linge in Zelten auf Brachflächen
oder in besetzten Häusern. Das sind
meist baufällige Bürogebäude ohne
Küchen und Duschen und mit viel
zu wenig Toiletten für die vielen Be-
wohner.

Allein in Rom leben mehr als
2.000 Flüchtlinge in besetzten Häu-
sern, davon ca. 1.400 bis 1.500 Erit-
reer, Somalis und Äthiopier in zwei
ehemaligen Bürohäusern in Collati-
na und Anagnina. Anmelden kön-
nen sie sich dort nicht. Offiziell sind

sie obdachlos.
Immerhin gibt es
in Rom aufgrund
einer Vereinba-
rung mit der Stadt
die Möglichkeit,
sich am Sitz ver-
schiedener Ein-
richtungen, zum
Beispiel beim Jesu-
itenflüchtlings-
dienst, anzumel-
den und sich da-
durch einen virtu-
ellen Wohnsitz
und eine Postad-
resse zu beschaf-
fen. Diese Mög-
lichkeit besteht in
anderen italieni-
schen Städten
nicht.

Zugang zu medizinischer 
Versorgung

Asylsuchende, die in einem Erst-
aufnahmezentrum untergebracht
sind, haben dort Zugang zu kosten-
loser medizinischer Minimalversor-
gung. Nach der Entlassung können
sich Schutzberechtigte und Asylsu-
chende, deren Verfahren noch nicht
abgeschlossen ist, im Prinzip im na-

In den SPRARs werden Italie-
nischkurse und Arbeitsförderungs-
maßnahmen angeboten, auch Hilfe
bei der Arbeits- und Wohnungssu-
che. Weil zu wenig Plätze zur Verfü-
gung stehen, darf aber kaum jemand
in einem SPRAR bleiben, bis er auf
eigenen Füßen stehen kann. 

Fehlende staatliche Unterstützung
und Obdachlosigkeit 

In Italien gibt es keine Sozialhilfe.
Flüchtlinge, die aus einem SPRAR
entlassen oder aus Platzgründen gar
nicht erst aufgenommen wurden, er-
halten daher keine staatliche Unter-
stützung. Der italienische Staat geht
davon aus, dass derjenige, der arbei-
ten darf, auch für sich selbst sorgen
kann. 

Eine eigene Wohnung müssen
auch Schutzberechtigte deshalb von
Anfang an selbst finanzieren. Ohne
festen Wohnsitz haben sie jedoch
große Schwierigkeiten, eine reguläre
und längerfristige Arbeit zu finden.
Lediglich im Sommer werden saiso-
nale Arbeiten in der Landwirtschaft
angeboten, zum Beispiel als Toma-
tenpflücker.

Die Hoffnung auf bessere Überle-
benschancen treibt viele Flüchtlinge
in die italienischen Großstädte, wo
sie ihren Lebensunterhalt durch Ge-

Innenansicht des besetzten Bürogebäudes in Anagnina
Quelle: Pro Asyl, Bericht zur Situation von Flüchtlingen in Italien vom 28.02.2011



fast vollständigen Blockade des See-
wegs deutlich gesunken. Realisti-
schen Schätzungen zufolge werden
2013 aber dennoch mindestens
10.000 Menschen in Italien Asyl be-
antragen. Hinzu kommen Dublin-
Rückkehrer, die aufgenommen wer-
den müssen. Für das Jahr 2013 ste-
hen aber in den CARAs, und den
zusätzlichen Erstaufnahmeeinrich-
tungen für Bootsflüchtlinge insge-
samt nur 4.880 Plätze zur Verfü-
gung. In Italien gibt es keine ernst-
haften Bemühungen zu einer mittel-
und langfristigen Lösung des Prob-
lems. Laura Boldrini, die Sprecherin
des UNHCR Italien beschreibt die
Situation so: ÑJedes Jahr wird die ge-
tane Arbeit nicht zur Methode. Je-
des Jahr gibt es kein Nachdenken
darüber und man schätzt nicht das,

was man sich als Praxis erarbeitet
hat. Es fehlt an einer Struktur der
Erstaufnahme und an einer Förde-
rung der Autonomie und der Integ-
ration. Nach der ersten Phase wer-
den die Menschen ihrem Schicksal
überlassen, ohne ihnen ein Hand-
werkszeug für eine Integration zu
geben...ì 

Solange Italien nicht die Mindest-
normen für die Aufnahme von
Flüchtlingen erfüllt, die in der  Auf-
nahmerichtlinie der EU vom
27.01.2003 festgelegt worden sind,
sollten die anderen Dublin-Staaten
die viel gepriesene europäische Soli-
darität und das Prinzip der Lasten-
teilung ernst nehmen und keine
Asylsuchenden mehr nach Italien
zurückschicken. 

Heide Schwarz
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tionalen Gesundheitsdienst registrie-
ren lassen ñ wie alle Ausländer, die
sich regulär in Italien aufhalten.
Auch die Registrierung und der Er-
werb der für eine medizinische Be-
handlung notwendigen Gesund-
heitskarte scheitert jedoch häufig da-
ran, dass für die Ausstellung der Ge-
sundheitskarte ein fester Wohnsitz
verlangt wird. 

Ein Appell an die europäische 
Solidarität 

Was den Schutz der EU-Außen-
grenzen anbetrifft, hat Italien seine
Hausaufgaben gemacht. Die Zahl
der Asylsuchenden in Italien ist auf-
grund des mit Libyen geschlossenen
Abkommens über die Rückübernah-
me von Bootsflüchtlingen und der

Mohammad Atfah, der in seiner
Heimatstadt Homs in einem Restau-
rant arbeitete, engagierte sich zwei
Jahre lang ehrenamtlich beim Roten
Halbmond, um humanitäre Hilfe für
die Zivilbevölkerung zu leisten.
Vielleicht war dies dem syrischen
Geheimdienst ein Dorn im Auge.
Augenzeugen berichteten, er sei mit
seinem Freund auf dem Heimweg
gewesen, als er abends gegen 21 Uhr
an einem Kontrollpunkt der Regie-
rungstruppen im Stadtteil Insha'at in
Homs angehalten worden sei. An-
schließend wurde er aller Wahr-
scheinlichkeit nach vom syrischen
Geheimdienst verschleppt und an
einen unbekannten Ort gebracht.
Was passierte mit Mohammad At-
fah? Diese Frage versuchen Mo-

Mohammad Atfah wurde verschleppt und gefoltert, weil er humanitäre Hilfe geleistet hat.
Quelle: yallasouriya.wordpress.com

Menschenrechte in Syrien: 

        Kampf auf verlorenem Posten  
Der seit zwei Jahren anschwellende Konflikt in Syrien kostete bereits über 70.000 Menschen das
Leben. Zahllose Hilfsorganisationen, wie der Rote Halbmond, beteiligen sich an der humanitären
Hilfe für die Bevölkerung. Doch auch die Mitarbeiter dieser Organisationen sind nicht vor Folter und
Verschleppung sicher, wie ein aktuelles Beispiel zeigt.                                                                                          
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hammads Familie
und Freunde zu
beantworten ñ
bis heute ohne
Erfolg. Seine Fa-
milie erhielt we-
der die Informati-
on über die Fest-
nahme Moham-
mads noch Aus-
kunft über seinen
Aufenthaltsort.
Weitere Recher-
chen haben erge-
ben, dass eine
Gruppe freigelassener Häftlinge des
syrischen Militärgeheimdienstes Mo-
hammad in der Geheimdienstzentra-
le in Homs getroffen hat. Sie berich-
teten, er habe mehrere Verletzun-
gen, darunter Blutergüsse am ganzen
Körper sowie im Gesicht gehabt.
Auch litt er möglicherweise unter
starker Konzentrationsschwäche, da
er nicht auf Zurufe reagierte. 

Allem Anschein nach erleidet Mo-
hammad Atfah dasselbe Schicksal
wie tausend andere, die seit dem
Ausbruch der Revolution vor zwei
Jahren grundlos festgenommen und
in verschiedene Gefängnisse ge-
bracht worden sind. Mohammad
war nach Informationen von Am-
nesty International weder politisch
aktiv noch beteiligte er sich an ge-
walttätigen Auseinandersetzungen
mit den Regierungstruppen. In Mo-
hammads Heimatstadt Homs liefern
sich sowohl Regierungstruppen als
auch die regierungstreuen Shabiha-
Milizen erbitterte Kämpfe mit den
bewaffneten Oppositionellen. Beide
Seiten sind an Menschenrechtsver-
letzungen schuldig, die die Zivilbe-
völkerung immer tiefer in eine hu-
manitäre Katastrophe führen. 

Doch wie kam es dazu, dass dieser
Konflikt, der mit einigen Demonst-
rationen begonnen hatte, sich mitt-
lerweile zu einem Bürgerkrieg entwi-
ckelt hat? 

Im Januar 2011 markierte die Re-
volution in Tunesien den Beginn des
sogenannten Arabischen Frühlings.
Mehrere Zehntausend demonstrier-

Verletzte. Die
Razzien in Daraa
markieren den
Beginn der bluti-
gen Auseinander-
setzungen zwi-
schen dem Regi-
me und den be-
waffneten Wider-
standsgruppen,
die sich heute zu
einem Bürger-
krieg entwickelt
haben. Im Som-
mer 2012 fanden

dann die Auseinandersetzungen
nicht mehr in den ländlichen Gebie-
ten statt, sondern erreichten auch
die Hauptstadt Damaskus und die
zweitgrößte Stadt Syriens, Aleppo. 

Doch wer ist dieser Präsident, der
es zulässt, dass sein Land immer
weiter in einen Gewaltstrudel hi-
neingezogen wird? Bashar al-Assad
übernahm von seinem im Jahre
2000 verstorbenen Vater Hafez die
Präsidentschaft. Hafez selbst hatte
Syrien fast 30 Jahre lang regiert und
versucht, seinen ältesten Sohn Basel
als zukünftigen Präsidenten aufzu-
bauen. Doch als Basel im Jahre 1994
bei einem Autounfall ums Leben
kam, rückte sein jüngerer Bruder

ten gegen die repressive Politik des
damaligen Präsidenten Zine el-Abi-
dine Ben Ali und gegen die grassie-
rende Korruption und Arbeitslosig-
keit im Land. Nach dem erfolgrei-
chen Aufstand der tunesischen Be-
völkerung und dem Sturz des Präsi-
denten ließ sich die Bevölkerung in
Nordafrika und im Nahen Osten
von diesen Ereignissen inspirieren,
so auch in Syrien. 

Dort eskalierte die Gewalt im
März 2011 in der Stadt Daraa, als Si-
cherheitskräfte auf Demonstranten
schossen und dabei Dutzende töte-
ten. Sie demonstrierten für die Frei-
lassung von Kindern und Jugendli-
chen, die inhaftiert worden waren,
da sie angeblich politisch motivierte
Grafittis an Wände gesprüht hatten.
Nachdem die Gewalt eskaliert war
und in der Zwischenzeit auch der
langjährige ägyptische Präsident
Hosni Mubarak das Feld räumen
musste, wurden Rufe nach dem
Rücktritt Assads lauter. Als Antwort
darauf versprach Assad weitreichen-
de Reformen und hob sogar die
Notstandsgesetze auf, die dem Regi-
me 48 Jahren lang die Befugnis ga-
ben, jeden Inhaftierten auf unbe-
stimmte Zeit und ohne Anklage
festzuhalten. 

Doch nur vier Tage nachdem die
Notstandsgesetze im April 2011
aufgehoben worden waren, schickte
die syrische Regierung tausende von
Soldaten nach Daraa und führte
dort breitangelegte Razzien durch.
Dabei gab es mehrere Tote und

Besonders die Zivilbevölkerung leidet unter dem Bürgerkrieg.
Quelle: Amnesty International

Der Westen hatte große Hoffnungen in den
jungen Präsidenten Bashar al-Assad

gesetzt.
Quelle: Amnesty International



Doch auch der bewaffnete Arm
der Opposition schreckt nicht vor
brutaler Gewalt zurück, wenn es um
die Zielsetzung geht, al-Assad zu
vertreiben und den Machtapparat
der Alawiten zu zerschlagen. Die
Opposition ist nicht nur größer ge-
worden, sie ist auch besser organi-
siert und bewaffnet als am Anfang
des Aufstands. Viele Rebellen sind
Ex-Soldaten, die vom Militär über-
gelaufen sind. Mittlerweile haben
sich auch viele Zivilisten den Kämp-
fern angeschlossen, um den Macht-
haber zu stürzen. Zudem befinden
sich darunter immer mehr Al-Quai-
da-Kämpfer, die ihre sunnitischen

Glaubenskämpfer unterstützen wol-
len. Doch das stellt ein Problem für
die USA und Europa dar, denn man
befürchtet, dass durch die Radikali-
sierung der Opposition möglicher-
weise Waffen in falsche Hände gera-
ten und somit eine Bedrohung dar-
stellen könnten. Mehrmals betonten
sowohl die USA als auch Israel, dass
sie alles in ihrer Macht Stehende tun
würden, um solch ein Szenario zu
verhindern. 

War der Konflikt anfangs ein rein
syrischer, scheint er sich im Laufe
der Zeit internationalisiert zu haben.
Syrien spielt geopolitisch eine wich-
tige Rolle im Nahen Osten, ergo ha-
ben einige Staaten ein starkes Inte-
resse an einer Stabilisierung oder
aber einer Destabilisierung des Lan-
des. Länder wie Katar oder Saudi-

Arabien, die sunnitisch geprägt sind,
liefern regelmäßig moderne Waffen
an die Aufständischen, um so die
Alawiten zu schwächen. Im Gegen-
satz dazu leisten die Hisbollah und
der Iran dem Regime sowohl finan-
zielle als auch militärische Hilfe, was
wiederum den Israelis ein Dorn im
Auge ist. Israel verfolgt die Aktivitä-
ten in Syrien sehr genau, denn es
will unter allen Umständen verhin-
dern, dass hochmoderne syrische
Raketen in die Hände der schiiti-
schen Hisbollah fallen, die damit
Ziele in Israel angreifen könnten. 

Doch bei all diesen politischen
Querelen ist es in erster Linie die

Bevölkerung, die
unter diesem
Konflikt zu leiden
hat. Menschen
wie Mohammad
Atfah, die für ihr
humanitäres En-
gagement einge-
sperrt und gefol-
tert werden, oder
Frauen und Kin-
der, die bei den
zahllosen Luft-
schlägen der syri-
schen Luftwaffe
um Leben kom-
men. Dieser Kon-

flikt sollte im Namen der Mensch-
lichkeit so schnell wie möglich be-
endet werden, damit der Fokus auf
den Wiederaufbau eines freien und
friedlichen Syriens gerichtet werden
kann, in dem alle Konfessionen in
friedlicher Koexistenz leben kön-
nen. 

Ali Achahboun
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Bashar stärker in den Fokus. Als
Bashar im Alter von 34 Jahren das
Amt des Präsidenten übernahm,
hatten die westlichen Nationen gro-
ße Hoffnungen, dass er eine mode-
ratere Politik verfolgen würde als
sein Vater, der als pro-sowjetischer
Hardliner bekannt war. Genährt
wurden diese Hoffnungen auch da-
durch, dass Bashar eine westliche
Ausbildung genossen hat. 1980 hatte
er in Damaskus ein Studium der
Medizin begonnen, das er in Lon-
don fortführte und beendete. Aber
Bashar hat während seiner Regie-
rungszeit  den Geheimdienstapparat
weiter ausgebaut und Reformen ver-
sprochen, ohne
deren Umset-
zung konse-
quent zu verfol-
gen. 

Auch die Bru-
talität, die er im
heutigen Kon-
flikt an den Tag
legt, lässt eher
auf einen Dikta-
tor schließen als
auf einen Politi-
ker, der im Wes-
ten ausgebildet
worden ist.
Doch betrachtet
man die Religionskonstellationen in
Syrien genauer, so ist es nicht ver-
wunderlich, dass al-Assad alles auf
eine Karte setzt und alles versucht,
um seine Position zu retten. 

Al-Assads Familie gehört den Ala-
witen an, einem schiitischen Ableger
des Islams. Die Alawiten gehören
zur Minderheit in Syrien, wohinge-
gen dreiviertel der syrischen Bevöl-
kerung sunnitisch ist. Bashar hat aus
machtpolitischem Kalkül Schlüssel-
positionen in seiner Regierung mit
Mitgliedern der Großfamilie besetzt,
um so die Position der Alawiten zu
stärken und die der Sunniten zu
schwächen. Er versucht, ein Macht-
vakuum mit einer darauf folgenden
sunnitischen Oberhoheit mit allen
Mitteln zu verhindern, notfalls mit
brutaler Gewalt. 

Viele Rebellen sind Ex-Soldaten, die vom Militär übergelaufen sind. Mittlerweile haben
sich auch viele Zivilisten den Kämpfern angeschlossen.

Quelle: Amnesty International

Briefaktion zu Syrien:
Auf Seite 22 dieses Hefts finden Sie einen
Briefaufruf zugunsten von Ali Mahmoud
Othman, der in Homs bei einem provisori-
schen Medienzentrum mitgeholfen hatte
und seit April 2012 an einem unbekann-
ten Ort inhaftiert ist. Schreiben Sie bitte
einen Brief an den syrischen Botschafter bei
den Vereinten Nationen, um Ali
Mahmoud Othman zu unterstützen.
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In Afrika kostet ein Gewehr oft
nicht mehr als ein Huhn. Waffen
werden dort oft als eine Art Wäh-
rung verwendet. Für Bürgerkriegs-
herren oder Guerillakämpfer auf der
ganzen Welt ist es ein Leichtes, sich
zu bewaffnen. Gewehre, Pistolen,
tragbare Raketenwerfer oder Land-
minen sowie die dazugehörige Mu-
nition sind heute fast überall erhält-
lich. Oft kann man sie ganz legal
und zu sehr niedrigen Preisen erwer-
ben. 

In Krisengebieten wie im sudane-
sischen Darfur oder im Irak wird die
Gewaltspirale durch den unkontrol-
lierten Gebrauch von Kleinwaffen
immer weiter angeheizt. Ein Groß-
teil derer, die durch Waffengewalt
sterben, sind Opfer bewaffneter
Konflikte und Kriege, die heute im-
mer noch in circa 30 Ländern toben
(laut Heidelberger Institut für inter-
nationale Konfliktforschung e.V.,
Stand: 2010). Und 60 bis 90 Prozent
aller gewaltsamen Todesfälle bei

Konflikten gehen auf den Einsatz
von Kleinwaffen zurück. Hundert-
tausende sterben jedes Jahr durch
ihren Missbrauch. ÑKlein- und
Leichtwaffen sind die heutigen Mas-
senvernichtungswaffenì, so der ehe-
malige Generalsekretär der Verein-
ten Nationen, Kofi Annan. Eine der
Hauptursachen dafür: Noch gibt es
kaum verbindliche internationale
Regeln, die den grenzüberschreiten-
den Handel mit Schusswaffen, Pan-
zerfahrzeugen oder anderen kon-

ventionellen Rüstungsgütern ein-
schränken würden. Mathias John,
Amnesty-Rüstungsexperte, nennt
Kleinwaffen und die dazugehörige
Munition Ñein sehr großes Problem
für die Menschenrechteì, zumal sie
sehr robust und langlebig sind.
ÑWaffen deutscher Konstruktion
sind weltweit in vielen Konflikten
im Einsatz. Zum Teil sind Waffen
heute in Bürgerkriegsländern im
Einsatz, die vor 20, 30 Jahren in
ganz andere Länder exportiert wor-

den sind. Kleinwaffen werden leicht
und schnell von einem Konflikt in
den anderen gebrachtì, erklärt John.
Mit Kleinwaffen wird sehr viel Geld
verdient. Nach Recherchen von
ÑSmall Arms Surveyì werden welt-
weit mit kleinen Waffen pro Jahr
circa 8,5 Milliarden US-Dollar um-
gesetzt. Präzise Aussagen sind aller-
dings schwierig, weil viele Staaten
genaue Angaben über ihre legale
Produktion sowie über Im- und Ex-
port verweigern, und die Analyse ih-
rer illegalen Aktivitäten ist noch
schwieriger. Offenkundig werden
oft Waffen auf illegalen Wegen im-
portiert. Häufig werden mehr Waf-
fen exportiert als in dem betreffen-
den Land hergestellt wurden. 

Deutschland belegt bei dem lukra-
tiven Geschäft mit Kleinwaffen eine
Spitzenposition, wie jährlich durch-
geführte Vergleichserhebungen zei-
gen. Die Waffenproduktion verfügt
über eine lange Tradition, deutsche
Waffen haben einen guten Ruf.
Zwar sind Waffenexporte in
Deutschland genehmigungspflichtig.
Das deutsche Kriegswaffenkontroll-
gesetz sei im internationalen Ver-
gleich schon relativ gut, gibt Mathias
John zu. Aber wirtschaftlichen Inte-
ressen würde allzu oft der Vorzug
vor den Menschenrechten gegeben,
so etwa, wenn Kleinwaffen in Län-
der wie Saudi-Arabien, Ägypten
oder Mexiko verkauft würden. 

Ein erschreckendes Bild zeichnet
der Journalist Hauke Friederichs in
seinem 2012 erschienenen Buch
ÑBombengeschäfte. Tod made in
Germanyì. Friedrichs hat sich seit
Langem mit deutschen Waffenex-

Internationaler Waffenhandel und Menschenrechte ñ
es bewegt sich was

Weltweit sterben jährlich eine halbe Million Menschen durch Waffen ñ etwa 2000 pro Tag. Der inter-
nationale Waffenhandel profitiert von dieser Katastrophe, denn hier werden Milliardenumsätze ge-
macht. Doch die politische Entwicklung lässt hoffen: Der Arms Trade Treaty soll internationales
Recht werden.

Diese Skulptur steht bei der UNO in New York
Quelle: www.amnesty.ch



mann, Rüstungsexperte der Hessi-
schen Stiftung Friedens- und Kon-
fliktforschung (HSFK) darauf hin,
dass diese Staaten nicht nur
Rüstungsgüter kaufen, sondern auch
an Technologie und dem Aufbau ei-
gener Rüstungskapazitäten interes-
siert sind: ÑÜber kurz oder lang
werden den klassischen Rüstungsex-
porteuren hier neue Konkurrenten
entstehen.ì Mittlerweile sind auch
Firmen in Ländern wie Jordanien,
Pakistan und der Türkei mit Nach-
bauten ins Rüstungsgeschäft einges-
tiegen. Sie bauen, auch dank der Li-
zenzvergabe deutscher Firmen, die
an diesen Geschäften Milliarden
verdienen, Sturmgewehre, Drohnen
und gepanzerte Jeeps. Algerien wird
in Zukunft den Transportpanzer
Fuchs in Lizenz fertigen. Derzeit
werden 170 algerische Fach- und
Führungskräfte in Deutschland aus-
gebildet. 

Die Bundesregierung trägt, das
zeigt Friederichs Buch, die Haupt-
verantwortung dafür, dass Deutsch-
land derart erfolgreich auf dem
Waffenmarkt agiert. Jeder Rüstungs-
export muss genehmigt werden, und
das geschieht in der Regel problem-
los. Internationale Waffengeschäfte
würden nicht selten von Ministern
angebahnt, die Ñals Handlungs-
reisende in Sachen deut-
scher Rüstungsindustrieì aufträten.
Schließlich begebe sich der Staat
selbst in die Rolle eines Waffen-
händlers, wenn er nämlich ausge-
musterte Systeme der deutschen
Streitkräfte an andere Interessenten,
deren es weltweit viele gibt, ver-
kaufe. 

Eine Verschärfung der Rüstungs-
exportkontrollen ist dringend gebo-
ten, und bei den Exportentschei-
dungen müssen unbedingt die Men-
schenrechte stärker berücksichtigt
werden. Zudem muss der Waffen-
handel umfassend transparent ge-
macht werden. Rüstungsgeschäfte
müssen durchschaubar sein, nur
dann kann man beurteilen, welche
Bedeutung sie für Krieg oder Frie-
den, für Repression oder Sicherheit

haben. Transparenz ist auch deshalb
wichtig, damit jederzeit die zivile
Kontrolle über den Sicherheitssek-
tor möglich ist und in parlamenta-
risch legitimierten Prozessen über
Militärbudgets und Rüstungsge-
schäfte entschieden wird. Diese
Grundsätze waren bisher für jede
Bundesregierung bindend. Aller-
dings erfüllen die jährlichen Berich-
te über den Rüstungsexport (seit
1999) nicht in vollem Umfang die
Bedingungen der notwendigen
Transparenz. Sowohl was die ver-
fügbaren Daten betrifft als auch
hinsichtlich der Vollständigkeit der
Berichterstattung und der Genauig-
keit der Angaben bleiben zum Teil
Fragen offen. Auf europäischer
Ebene bietet sich das gleiche Bild.
Zwar stellen alle EU-Staaten Daten
über Rüstungsausfuhren zur Verfü-
gung, doch bis 2009 sind nur 17
Staaten allen Anforderungen nach-
gekommen. Mit Deutschland,
Frankreich und Großbritannien
bleiben beispielsweise die drei größ-
ten Exporteure hinter den Anforde-
rungen zurück. Die Bundesregie-
rung hat demnach keine Kenntnis
über den Wert der tatsächlich ex-
portierten Rüstungsgüter, nur der
Teilbereich der Kriegswaffen wird
statistisch erfasst. Wirklich proble-
matisch sei, so Mathias John, dass es
bisher keine international einheitli-
chen Vorgaben gebe. Bisher werden
die Bestimmungen für den Export
und Transfer von Waffen in jedem
einzelnen Land unterschiedlich ge-
regelt. Die Folge: ÑWenn Deutsch-
land sagt, wir liefern nicht, dann lie-
fern die anderen.ì Die einzige Lö-
sung seien einheitliche Spielregeln,
um den Nachschub an Waffen und
Munition an der Quelle auszutrock-
nen. Nationale Kontrollen allein
reichten nicht aus. Die internationa-
le Staatengemeinschaft müsse un-
verantwortliche Rüstungstransfers
wirksam unterbinden. Seit 2003 for-
dern Amnesty International, Oxfam
und IANSA (Internationales Akti-
onsnetzwerk zu Kleinwaffen), welt-
weit unterstützt von Parlamentari-
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porten beschäftigt und beschreibt,
wie deutsche Kleinwaffen oft in
menschenrechtsverletzenden Staaten
landen und deutsche Panzer und U-
Boote in Krisen- und Konfliktgebie-
ten. Ein besonders guter Kunde für
deutsche Rüstungsgüter sei, so Frie-
derichs, Saudi-Arabien. Aber nicht
nur Kampfpanzer, Transportpanzer
und Aufklärungsfahrzeuge will das
Regime auf der arabischen Halbinsel
kaufen, sondern auch technisches
Know-how, denn man will dort eine
eigene Rüstungsindustrie aufbauen.
Eine Fabrik für das Sturmgewehr
G36 von Heckler & Koch, die mit
deutscher Unterstützung hochgezo-
gen wurde, produziere dort bereits
seit 2011. Schon heute sind deutsche
Waffenproduzenten als Zulieferer
von Motoren und Komponenten
führend. Für Technik, die sowohl in
zivilen wie in militärischen Systemen
eingesetzt werden kann, gelten in
Deutschland nicht die strengen Vor-
schriften des Kriegswaffenkontroll-
gesetzes. Auch der Export von Waf-
fenteilen wird in der Regel nicht so
streng kontrolliert und bedarf nicht
der Zustimmung der Bundesre-
gierung. 

Eine internationale Kontrolle von
konventionellen Waffen existiert
bisher nicht ñ lediglich einige Staa-
ten melden ihre Verkaufszahlen von
Großwaffensystemen an die Verein-
ten Nationen. Die Ausfuhr von Tei-
len, aus denen dann in den Empfän-
gerländern große Waffensysteme zu-
sammengesetzt werden können,
bleibt weitgehend im Verborgenen.
ÑStaaten wie Saudi-Arabien, die Ver-
einigten Arabischen Emirate und
Algerien, die Erdöl und Erdgasvor-
kommen besitzen, haben im Gegen-
satz zu den von der Finanzkrise be-
troffenen NATO-Staaten momen-
tan genügend Geld, um sich alle
Rüstungswünsche zu erfüllenì, so
Hauke Friederichs, Ñauch aufstre-
bende Schwellenländer wie Indien,
Indonesien und Brasilien geben Mil-
liarden für Waffen aus.ì In einer
Stellungnahme für den Deutschen
Bundestag weist Bernhard Moll-
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ern und Bürgern, mit der Kampagne
ÑControl Arms ñ Waffen unter
Kontrolleì ein UN-Abkommen, das
eine internationale, lückenlose Kon-
trolle des Waffenhandels ermögli-
chen soll. Das Abkommen soll ein-
heitliche Standards für den Waffen-
handel schaffen. Von den Regierun-
gen sollen alle Rüstungstransfers
verboten werden, die zu schwerwie-
genden Verletzungen der Men-
schenrechte und des humanitären
Völkerrechts beitragen sowie die
nachhaltige Entwicklung beeinträch-
tigen. Diese Forderung gilt als ÑGol-
dene Regelì gegen Geschäfte mit
dem Tod. Der Vertrag soll Regeln
für kleine und leichte Waffen wie
auch für großkalibrige Waffensyste-
me, Panzer, Kampfhubschrauber
und Kriegsschiffe sowie Raketen
und Raketenwerfer vorsehen. Un-
verantwortliche Rüstungstransfers
seien schuld an Vergewaltigungen
und am Blutvergießen durch be-
waffnete Banden und schürten das
Feuer in den Krisenregionen dieser
Welt, so der  Amnesty-Rüstungsex-
perte Mathias John. ÑEine strikte
Kontrolle des weltweiten Handels
mit Kleinwaffen und anderen kon-
ventionellen Rüstungsgütern ist
längst überfällig.ì 2006 startete die
UN-Vollversammlung mit überwäl-
tigender Mehrheit (eine Gegenstim-
me: USA) den Verhandlungsprozess
für ein solches Abkommen. Es soll-
ten die Machbarkeit, der Umfang
und die Regeln eines Abkommens
für den internationalen Handel mit
konventionellen Waffen untersucht
werden. Im darauf folgenden Jahr
gaben rund 90 Staaten ihre Stellung-
nahmen dazu ab. Anfang 2008 be-
gann schließlich eine Expertengrup-
pe mit der Ausarbeitung der Grund-
lagen eines künftigen Vertrags. Am
2. April 2013 hat nun die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen
mit überwältigender Mehrheit (154
Ja-, drei Neinstimmen und 23 Ent-
haltungen) das erste Abkommen zur
Kontrolle des internationalen Waf-
fenhandels beschlossen, wenn dieser
zu Völkermord, Verbrechen gegen

Am 3. Juni 2013 fiel in der UNO-
Generalversammlung der Start-
schuss für das Unterzeichnungs-
Prozedere, das der Vertrag nun
durchlaufen muss. Mindestens 50
Staaten müssen den Arms Trade
Treaty (ATT) ratifizieren, damit er
internationales Recht werden kann. 

Der Einsatz von Amnesty Inter-
national und den anderen Nichtre-
gierungsorganisationen seit den frü-
hen 1990er Jahren hat sich gelohnt
und war entscheidend dafür, dass
rechtlich bindende Bestimmungen
zum Schutz der Menschenrechte
beim globalen Waffenhandel ausge-
arbeitet wurden. Immer wieder ha-
ben sich weltweit Menschen diesem
Bemühen angeschlossen, zuletzt
hatten allein in Deutschland mehr
als 35.000 Menschen mit ihrer Un-
terschrift stärkere Kontrollen des
Waffenhandels gefordert. 

Der Mehrheitsbeschluss in der
UN-Vollversammlung war erst der
Anfang eines aufwendigen Akzep-
tierungsprozesses, der vermutlich
lange dauern wird, ehe das Abkom-
men in Kraft treten kann. Jahre
können vergehen, ehe mindestens
die 50 notwendigen Staaten den
Vertrag ratifiziert haben. Und auch
dann werden die Bestimmungen nur
für die Staaten gelten, die der Ratifi-
zierung zugestimmt haben. Die Län-

die Menschlichkeit und Kriegsver-
brechen beitragen kann. ÑDas ist ein
historischer Moment. Endlich ha-
ben die meisten Staaten nun einem
Abkommen zugestimmt, das un-
verantwortliche Rüstungstransfers
verhindern sollì, sagte Verena
Haan, Rüstungsexpertin von Am-
nesty International in Deutschland,
die in New York die Verhandlungen
begleitet hat. Und Mathias John be-
tonte: ÑAngesichts der ökonomi-
schen Interessen und der politischen
Macht der Waffenproduzenten ist
der Abschluss dieses Abkommens
ein großer Erfolg für die Zivilgesell-
schaft, die seit Jahren für das Ab-
kommen gekämpft hat, sowie für
die Regierungen, die diese Forde-
rung unterstützt haben.ì Auch
Anna MacDonald von Oxfam zeigte
sich zuversichtlich: ÑZum ersten
Mal haben wir einen rechtlich bin-
denden Vertrag, der das tödlichste
Gewerbe der Welt, den Waffenhan-
del, reguliert.ì UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon sprach von einer Ñhis-
torischen diplomatischen Leistungì.
Dies sei ein Sieg für die Weltbevöl-
kerung. Das Ñmächtige neue Instru-
mentì werde bei den Bemühungen
zur Verhinderung schwerer Men-
schenrechtsverletzungen helfen und
auch Schwung in die Abrüstungsbe-
mühungen bringen. 

Seit 2003 fordern Amnesty International und andere Organisationen  ein 
UN-Abkommen, das eine internationale, lückenlose Kontrolle des Waffenhandels 

ermöglichen soll.
Quelle: Amnesty International



gesprochen haben. Zur Regulierung
und Kontrolle des Waffenexports
sind in den einzelnen Staaten ent-
sprechende Gesetze nötig, die es
bisher noch längst nicht überall gibt.
Auch in dieser Hinsicht wird noch
viel Zeit vergehen, ehe nationale
Kontrollmechanismen greifen und
alle Waffenkäufe und -verkäufe de-
tailliert erfasst und sowohl den Ver-
einten Nationen als auch den ande-
ren Unterzeichnerstaaten offenge-
legt werden. Ländern mit mangeln-
der Kontrolle könnte der Vertrag zu
viel Ermessensspielraum lassen;
auch muss befürchtet werden, dass
die Vorschriften nicht streng genug
durchgesetzt werden. Darüber hi-
naus könnten sich da Probleme er-
geben, wo der Vertrag es ausdrück-
lich gestattet, Informationen zu-

rückzuhalten, wo nationale Sicher-
heitsfragen oder wirtschaftliche In-
teressen bedroht sind. Auch dürfen
Staaten Waffen an fragwürdige
Empfänger liefern, wenn sie davon
überzeugt sind, dadurch größere
Gefahren abzuwenden.  

Doch all das ändert nichts daran,
dass der Arms Trade Treaty ein gro-
ßer Fortschritt ist, der konstruktiv
wirken und segensreiche Entwick-
lungen befördern kann. Es wird
noch lange dauern, bis der UN-Ver-
trag wirklich befriedigend umgesetzt
ist, und er lässt den Unterzeichnern
auch teilweise noch zu viele Mög-
lichkeiten zu unerwünschten Ent-
scheidungen ñ dennoch ist er ein
Erfolg.  

Cornelia Lütz
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der, die gegen den UN-Beschluss
gestimmt haben wie Iran, Nordko-
rea und Syrien müssen sich nicht da-
ran halten, und Sorgen werden auch
weiterhin Staaten machen, die sich
enthalten haben und unter denen
sich manche finden, die hinsichtlich
der Achtung der Menschenrechte
Fragen aufwerfen. 

Noch ist nicht absehbar, wie sich
das Abkommen auf den globalen
Waffenhandel auswirken wird. Im
Falle der USA, die ja der größte
Waffenhändler der Welt sind, ist
beispielsweise noch längst nicht ge-
sagt, ob der Kongress den Vertrag
ratifizieren wird, selbst wenn der
Präsident ihn unterzeichnet. Unsi-
cherheitsfaktoren sind auch Russ-
land und Indien, die sich noch nicht
eindeutig für eine Ratifizierung aus-

Obwohl Rohingya seit Jahrhun-
derten auf dem Gebiet des heutigen
Rakhaing-Staates im Westen Myan-
mars leben, sind sie Flüchtlinge im
eigenen Land und werden von der
UN als die weltweit am stärksten
verfolgte Minderheit angesehen.
Nach dem Selbstverständnis der
Rohingya konvertierte ein Teil der
Bevölkerung im Norden der Küs-
tenregion ñ an der Grenze zum heu-
tigen Bangladesch ñ vor ca. 1000
Jahren zum Islam. Erst durch die
willkürliche Grenzziehung der briti-
schen Kolonialmacht wurde die
muslimische Bevölkerung der Regi-
on Teil des mehrheitlich buddhisti-

schen damals Burma genannten
Staats. Zudem unterscheiden sich
Rohingya durch ihr Aussehen, ihre
Sprache und ihre Kultur von ande-
ren Volksgruppen Myanmars. Die
Regierung Myanmars dagegen ver-
neint nicht nur die Existenz der
Rohingya als eigenständige Ethnie,
sondern betrachtet sie zudem als il-
legale Einwanderer aus Bangladesch,
die seit der Kolonialzeit nach Burma
gekommen sind, bzw. als deren
Nachfahren. Der Name der Ethnie
sei vielmehr eine Erfindung von
Aufständischen. In der Tat gab es
nach der Unabhängigkeit eine ge-
waltsame Epoche, in der militante

Rohingya mit Waffengewalt ver-
suchten, die ihnen versprochene
Unabhängigkeit zu erkämpfen.
Nach deren Scheitern ist es für die
Rohingya noch schwerer geworden,
ihre Lage zu verbessern, und sie wa-
ren in regelmäßigen Abständen Ver-
folgungswellen von Seiten des Mili-
tärs mit Unterstützung der Zivilbe-
völkerung ausgesetzt. Seitdem ist
auch die Erwähnung der Volksgrup-
pe oder des Begriffs ÑRohingyaì mit
einem Tabu belegt und jeder, der
den Begriff benutzt, wird als Unter-
stützer der Rohingya und als Sym-
pathisant der Aufständischen ange-
sehen. Um sich nicht dem Hass der

Myanmar:

Rohingya ñ ein Volk ohne Staat, aber nicht ohne Rechte!
Nachdem in Myanmar seit Mai 2012 der Konflikt zwischen den mehrheitlich buddhistischen Araka-
nesen und den vorwiegend muslimischen Rohingya wieder aufgeflammt ist, ist die Menschen-
rechtssituation der Rohingya erneut für kurze Zeit in das Zentrum medialer Aufmerksamkeit vorge-
drungen. Doch die Verfolgung der Rohingya zeigt sich nicht nur in den regelmäßig auftretenden
lokalen Unruhen. Rohingya sind seit der Unabhängigkeit Myanmars 1948 strukturellen Menschen-
rechtsverletzungen ausgesetzt und ihnen wird bis heute die myanmarische Staatsbürgerschaft
verwehrt. 
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Mehrheitsgesellschaft auszusetzen,
vermeiden es selbst Aung San Suu
Kyi und oppositionelle Exilanten,
den Begriff zu verwenden.

Da es sich nach Lesart der Regie-
rung um illegale Einwanderer han-
delt, wird Rohingya bis heute die
myanmarische Staatsbürgerschaft
verwehrt. Ihr offizieller Status als
Flüchtling wird als Vorwand genom-
men, sie massiven Menschenrechts-
verletzungen auszusetzen. So müs-
sen Rohingya einen Antrag stellen,
bevor sie ihre Dörfer verlassen dür-
fen, haben kein Recht darauf, sich
frei im Land zu bewegen und der
Grenzübertritt in ein anderes Land
wird ihnen grundsätzlich verboten.
Bevor Rohingya eine Heirat einge-
hen dürfen, müssen sie sich eine
staatliche Genehmigung einholen
und jedes Paar darf maximal zwei
Kinder zur Welt bringen. Außerdem
wird Rohingya Landbesitz verwehrt
und sie werden zu einem hohen
Prozentsatz zu Zwangsarbeit ver-
pflichtet ñ etwa beim Straßenbau
oder der Errichtung von Militärla-
gern. Dennoch hielten sich westliche
Regierungen während der Hochpha-
se der lokalen Unruhen 2012 wei-
testgehend zurück und fanden sogar

die Volksgruppen gegeneinander
aufzubringen und die nun folgende
Gewalt zu rechtfertigen.

Im Verlauf des Junis 2012 kam es
dann in weiten Teilen des Rakhaing-
Staates zu groß angelegten Gewalt-
exzessen, bei denen beide Ethnien
Häuser in Brand setzten und deren
Bewohner vertrieben oder erschlu-
gen. Obwohl sich die Staatsmacht
zunächst nicht an den Ausschreitun-
gen beteiligte und versuchte, beide
Gruppen zu trennen, wurde am 10.
Juni der Ausnahmezustand ausgeru-
fen und dem Militär die Kontrolle
über die Region gegeben. Dies hatte
zur Folge, dass nun ein Großteil der
Rohingya aus ihren Häusern vertrie-
ben wurden, während die lokalen
Unruhen ñ auch unter Beteiligung
der Armee und Sicherheitskräfte ñ
weiterliefen. Gegen Ende des Mo-
nats waren mehr als 90.000 Perso-
nen vertrieben und tausende Häuser
durch Brandstiftung zerstört wor-
den. Die Anzahl der getöteten Per-
sonen wird von Rohingya-Verbän-
den auf mehrere Hundert geschätzt;
staatliche Quellen gehen von über
80 Toten aus.

Nach dem Abklingen der Gewalt
zeigte sich einmal mehr die prekäre

positive Worte über das Konflikt-
management der Regierung Myan-
mars, die jedoch zum Teil aktiv die
Verfolgungen mittrug. Dies mag vor
allem daran liegen, dass es Staaten
der EU und der USA daran gelegen
ist, wirtschaftlich in das Land zu in-
vestieren und es dem chinesischen
Einfluss zu entziehen.

Die jüngste Verfolgungswelle ge-
gen die Rohingya, bei der bis An-
fang Mai 2013 hunderte Personen
getötet und 140.000 Menschen ver-
trieben wurden, hatte im Mai 2012
begonnen. Vordergründiger Auslö-
ser der Unruhen war die Vergewalti-
gung und anschließende Ermordung
einer Buddhistin im Rakhaing-Staat,
woraufhin drei muslimische Tatver-
dächtige festgenommen wurden.
Sechs Tage später wurde ebenfalls
im Rakhaing-Staat ein Pilgerbus von
Muslimen aus Rangun ñ von dem
fälschlicherweise angenommen wur-
de, er transportiere die Tatverdäch-
tigen ñ von einem Mob angehalten,
zehn Insassen wurden brutal ermor-
det. Beide Vorfälle wurden nach
Angaben der Democratic Voice of
Burma von Scharfmachern für Pro-
pagandakampagnen genutzt, bei de-
nen Flugblätter verteilt wurden, um

Rohingya-Flüchtlingslager in Sittwe im Januar 2013
Quelle: Voice of America



nach den Unruhen vom Juni 2012
in ihre Häuser zurückkehren konn-
te, befanden sich im Oktober min-
destens 75.000 Rohingya weiterhin
in Flüchtlingslagern, wo ihnen medi-
zinische Versorgung, ausreichende
Ernährung und angemessene Unter-
kunft verwehrt blieben. Hinzu ka-
men nun weitere Flüchtlinge infolge
der Gewaltexzesse vom Oktober
und der darauf folgenden Monate.

Da die Rohingya faktisch als staa-
tenlos betrachtet werden, sieht sich
die Regierung auch weiterhin nicht
verpflichtet, ihnen angemessenen
Schutz zu gewähren ñ weder vor
Krankheiten und Mangelernährung
in den Camps noch vor Angriffen
militanter Arakanesen. Zudem wird
durch den drohenden Langzeitauf-

enthalt in Flüchtlingslagern der
Flüchtlingsstatus durch die Schaf-
fung von Tatsachen verfestigt. Hin-
zu kommt, dass eine zunehmende
Spaltung der Gesellschaft in Rohin-
gya und Arakanesen zu beobachten
ist, was sich beispielhaft an der
200.000-Einwohner-Stadt Sittwe, an
der Küste des Rakhaing-Staates,
zeigt: 

War vor dem Ausbruch der Unru-
hen die ethnische Zugehörigkeit zu
einer der beiden Volksgruppen
gleichmäßig aufgeteilt, ist nun der
muslimische Bevölkerungsanteil na-
hezu vollständig über 15 große
Flüchtlingslager im Umkreis der
Großstadt verteilt, während in der

Stadt nun eine größtenteils homoge-
ne buddhistische Bevölkerungs-
mehrheit wohnt.

Zusammengefasst ist die aktuelle
menschenrechtliche Lage der Roh-
ingya nach den Gewaltausbrüchen
der letzten Monate ernüchternd.
Unzählige Rohingya sind in Flücht-
lingslagern unter miserablen hygie-
nischen Bedingungen untergebracht
und mit dem Einsetzen der Regen-
zeit Ende Mai steigt die Wahr-
scheinlichkeit von tödlichen Seu-
chen in den Lagern. Weiterhin be-
finden sich abertausende Rohingya
in Flüchtlingslagern außerhalb My-
anmars. Die Verursacher der Mas-
saker leben unbehelligt an den Tat-
orten der Unruhen. Der deklarier-

te Demokratisierungspro-
zess der myanmarischen
Regierung hat bislang kei-
ne greifbaren Verbesse-
rungen für die Rohingya
gebracht und die struktu-
rellen Menschenrechts-
verletzungen bestehen
weiter. Auch in der Op-
positionsbewegung haben
die Rohingya keine Un-
terstützung erfahren. Aus
macht- und wirt-
schaftspolitischen Erwä-
gungen ignorieren westli-
che Regierungen die Un-
terdrückung der Rohin-

gya. So wurde der myanmarische
Präsident Ende Februar 2013 auf ei-
ner Europareise von europäischen
Staatschefs empfangen und wird
bald als erstes Staatsoberhaupt My-
anmars seit einem knappen halben
Jahrhundert den US-Präsidenten
treffen. Ein echter Reformprozess,
der diesen Namen verdient, beinhal-
tet die Revision des Staatsbürger-
schaftsrechts, die unabhängige Un-
tersuchung der Verfolgung der Roh-
ingya durch eine internationale
Kommission, die konsequente Straf-
verfolgung der Täter und die sofor-
tige Öffnung der Flüchtlingslager
für Hilfsorganisationen.

Marcel Conrad
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Situation der Rohingya. Da sie offi-
ziell als illegale Einwanderer aus
Bangladesch betrachtet werden,
wird ihnen nach dem gegenwärtig
geltenden ÑBurmese Nationality
Lawì, welches 1982 verabschiedet
worden ist, das Recht auf Freizügig-
keit verwehrt. Für Reisen innerhalb
Myanmars bedürfen sie einer offizi-
ellen Erlaubnis. Formaljuristisch
möglich gemacht wird dies dadurch,
dass Rohingya nicht in der Liste aller
135 staatlich anerkannter Ethnien
auftauchen. 

Infolge der Unruhen vom Juni
2012 war es nun den Rohingya ver-
wehrt, die Unruheregion zu verlas-
sen. Hunderte Rohingya versuchten
daraufhin, in Bangladesch Schutz zu
suchen, wurden jedoch zum Groß-
teil wieder zurückgewie-
sen. Auch in Thailand
wurden viele Rohingya
nach zunächst erfolgrei-
cher Flucht wieder abge-
schoben ñ unter ande-
rem, indem sie in baufäl-
ligen Booten auf offener
See ausgesetzt wurden.

Hinzu kommt, dass
sich infolge vergangener
gewaltsamer Verfolgun-
gen und Unterdrü-
ckungsmaßnahmen ge-
genwärtig hunderttau-
send Rohingya unter ka-
tastrophalen Bedingun-
gen in Flüchtlingslagern in Bangla-
desch, Thailand und weiteren Staa-
ten befinden. Da die Vertriebenen in
Myanmar nicht als Staatsbürger be-
trachtet werden, sind sie faktisch
staatenlos.

Die Anzahl der vertriebenen Roh-
ingya erhöhte sich noch einmal dras-
tisch im Oktober 2012. Nach mona-
telangen Aufrufen militanter Araka-
nesen, in denen die Ñethnische Säu-
berungì gefordert wurde, brach er-
neut Gewalt aus. Ganze Ortschaften
wurden durch Brandstiftungen dem
Erdboden gleichgemacht und die
muslimischen Bewohner ermordet
oder vertrieben. Während die bud-
dhistische Bevölkerungsmehrheit

Großflächige Zerstörungen in Sittwe am 16. Juni 2012
Quelle: Voice of America
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des Meeresspiegels verändert sich
auch der Niederschlag und es
kommt vermehrt zu extremen Wet-
terereignissen. So nahm der Regen
zwischen 1900 und 2005 in Nordeu-
ropa und Zentralasien zu; im glei-
chen Zeitraum nahm er in der Sa-
helzone und in Südasien ab. 

Während das IPCC Forschung zu
vergangenen und gegenwärtigen
Klimaveränderungen zusammen-
fasst, schätzt es auch die Auswir-
kungen zukünftiger Klimaverände-
rungen ein. Die Ergebnisse sind
mehr als ernüchternd. So nimmt das
zwischenstaatliche Expertengremi-
um an, dass die Nahrungsmittelpro-
duktion besonders in tropischen
und saisonal trockenen Regionen
abnehmen wird. Mehr Menschen

werden Überschwemmungen ausge-
setzt sein. Besonders verwundbar
sind Menschen, die in Küstennähe
und in Flussauen wohnen. 

Ärmere Teile der Bevölkerung
werden stärker vom Klimawandel
betroffen sein, weil ihnen weniger
Ressourcen zur Verfügung stehen,
um sich an den Klimawandel anzu-
passen. Millionen Menschen werden
sich schlechter ernähren können
und durch extreme Wetterereignisse
und die Zunahme von Ozon in Bo-
dennähe gefährdet sein. Schließlich
erwartet das IPCC, dass der Klima-
wandel Zugang zu Frischwasser er-
schweren und die Effekte des Be-
völkerungswachstums und der Ur-
banisierung verstärken wird. Was-
serressourcen werden in einigen

Es ist weitgehend internationaler
Konsens, dass der Klimawandel
menschengemacht ist. Dies stellte
das zentrale Gremium zur Beurtei-
lung des Klimawandels, das Inter-
governmental Panel on Climate
Change (IPCC), wiederholt fest. Das
IPCC umfasst mittlerweile 195 Staa-
ten, es analysierte und kondensierte
in insgesamt vier Sachstandsberich-
ten die Forschung über den Klima-
wandel. Der letzte Sachstandsbe-
richt von 2007 kam zu einem klaren
Urteil: Die Erwärmung des Klimas
ist unzweifelhaft, diese zeige sich
unter anderem am Anstieg der glo-
balen Luft- und Ozeantemperatu-
ren, dem Schmelzen von Schnee
und Eis sowie dem Anstieg des
Meeresspiegels. 

Klimawandel be-
deutet, dem IPCC zu-
folge, den Wandel im
Zustand des Klimas
über einen längeren
Zeitraum ñ entweder
gemessen über den
Wandel der Durch-
schnittstemperatur
oder über die Variabi-
lität der Klima-Eigen-
schaften. Unter den
Begriff Klimawandel
fallen sowohl Klima-
veränderungen, die
durch den Menschen
hervorgerufen wer-
den, als auch Verän-
derungen, die von der
Natur verursacht
wurden. Neben der
globalen Erwärmung
und dem Ansteigen

Schlechtes Klima für Menschenrechte?
Was der Klimawandel für den Schutz der Menschenrechte bedeutet 

Die Erde erwärmt sich ñ um 0,74 Prozent der weltweiten Durchschnittstemperatur in den letzten
hundert Jahren. Gletscher und Polkappen schmelzen und der weltweite durchschnittliche Meeres-
spiegel steigt. Aber welche Auswirkungen haben die Klimaveränderungen auf den Schutz der Men-
schenrechte? 

Extreme Wetterereignisse werden zunehmen
Quelle: Amnesty International
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Regionen, wie beispielsweise im Sü-
den Afrikas oder im Mittelmeer-
raum, abnehmen. Hauptsächlich be-
troffen vom Klimawandel werden
die Arktis, Afrika, kleinere Inseln
und asiatische und afrikanische Del-
tas sein.

Internationaler Menschenrechts-
schutz und Klimawandel

Während sich das Klima verän-
dert, nehmen internationale Akteure
den Klimawandel zunehmend als
Bedrohung der Menschenrechte
wahr. So beschäftigte sich eine Ar-
beitsgruppe der ehemaligen Men-
schenrechtskommission der Verein-
ten Nationen (VN) mit dem Thema.
Und im VN-Menschenrechtsrat
wurde 2009 eine Resolution verab-
schiedet: Diese untersuchte, welche
Auswirkungen der Klimawandel auf
den Schutz der Menschenrechte hat
und welche Verpflichtungen Staaten
deshalb zukommen. Auch deutsche
Nichtregierungsorganisationen wie
beispielsweise Germanwatch oder
Brot für die Welt beschäftigen sich
mit den Folgen des Klimawandels
auf einzelne Menschenrechte. 

Viele besonders schützenswerte
Rechte werden, diesen Organisatio-
nen zufolge, vom Klimawandel be-
troffen sein. Dazu zählen insbeson-
dere das Recht auf Umwelt, das
Recht auf Leben, das Recht auf an-
gemessene Ernährung, das Recht
auf Wasser, das Recht auf Gesund-
heit, das Recht auf Wohnung und
die Rechte der indigenen Bevölke-
rung. Diese Rechte sind allerdings
bisher unterschiedlich stark im Völ-
kerrecht verankert. 

Das Recht auf Umwelt

Das Recht auf Umwelt wird vor
allem in der Banjul-Charta von 1981
proklamiert, der afrikanischen Char-
ta der Menschenrechte und Rechte
der Völker. In Artikel 24 heißt es:
ÑAlle Völker haben das Recht auf
eine Umwelt, die insgesamt zufrie-
denstellend und in ihrer Entwick-

Zeitraum 2000 bis 2006 weltweit
262 Millionen Menschen von Na-
turkatastrophen betroffen, wie das
Entwicklungsprogramm der VN
(UNDP) im Human Development
Report 2007/08 berichtete. Dem
IPCC zufolge starben durch tropi-
sche Wirbelstürme 250.000 Men-
schen allein zwischen 1998 und
2000. 

Auch das Recht auf angemessene
Ernährung ist durch einen völker-
rechtlichen Vertrag geschützt. So
bestimmt Artikel 11 Abs. 1 des In-
ternationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (ICESCR): ÑDie Vertrags-
staaten erkennen das Recht eines je-
den auf einen angemessenen Le-
bensstandard für sich und seine Fa-
milie an, einschließlich ausreichen-
der Ernährung.ì Auch dieses Recht
könnte durch den Klimawandel be-
droht sein: So könnten extreme
Wetterereignisse die Nahrungsmit-
telproduktion beeinträchtigen. Dem
Human Development Report von
2006 zufolge sind bis zu 600 Millio-
nen Menschen einem erhöhten Risi-
ko von Unterernährung ausgesetzt.
Der VN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Ernährung beschrieb
2008, dass ungefähr die Hälfte der
900 Millionen weltweit hungernden
Menschen auf minderwertigem und
trockenem Land leben. Dieses Land
stellt ihre Lebensgrundlage dar; von
ihm sind sie abhängig, um zu über-
leben. Vom Klimawandel hervorge-
rufene Dürren bedrohen diese Le-
bensgrundlage. Beispielsweise seien
in Niger 95 Prozent des Landes, das
der Landwirtschaft zur Verfügung
steht, ausgetrocknet. Die Bevölke-
rung leide dort bereits jetzt unter
wiederholten Nahrungsmittelkrisen.

Das Recht auf Wasser und das
Recht auf Gesundheit

Das Recht auf Wasser wird in der
ersten Generation der Menschen-
rechte nicht explizit genannt ñ we-
der in der Allgemeinen Menschen-
rechtserklärung noch in den beiden

lung günstig ist.ì Durch die Verän-
derung des Ökosystems ist dieses
Recht bedroht: Das IPCC nimmt
an, dass Pflanzen und Tierarten
wahrscheinlich einem verstärkten
Risiko des Aussterbens ausgesetzt
sein werden. Der Anstieg der globa-
len Durchschnittstemperaturen be-
wirke außerdem einen grundlegen-
den Wandel im Ökosystem, in der
Interaktion von Arten und Wandel
in der geographischen Verbreitung
von Arten. 

Zu beachten ist allerdings, dass
die afrikanische Menschenrechts-
charta regionales Menschenrecht
darstellt. Zwar existiert eine weitere
Konvention, welche das Recht auf
ein Leben in einer der eigenen Ge-
sundheit und dem Wohlbefinden
zuträglichen Umwelt beinhaltet ñ
die Aarhus-Konvention von 1998.
Sie bezieht sich allerdings nur auf
prozedurale Rechte, wie beispiels-
weise den öffentlichen Zugang zum
Entscheidungsfindungsprozess oder
den Zugang zu Informationen. Au-
ßerdem sind ihr bisher nur 46 Staa-
ten beigetreten. Ein weltweites
Recht auf eine gesunde Umwelt
lässt sich deshalb noch nicht festma-
chen.

Das Recht auf Leben und das Recht
auf angemessene Ernährung

Das Recht auf Leben ist hingegen
international stark verankert. Bei-
spielsweise regelt Artikel 6 des In-
ternationalen Pakts über bürgerliche
und politische Rechte (ICCPR), dass
jeder Mensch ein angeborenes
Recht auf Leben hat. Staaten sind
sowohl verpflichtet, das Recht nicht
zu verletzen, als auch sicherzustel-
len, dass es nicht verletzt wird. Die
weltweiten Klimaveränderungen
könnten dieses Recht stark beein-
trächtigen, wie der VN-Hochkom-
missar für Menschenrechte 2009
feststellte. Dazu zählen vor allem
Hitzewellen, Überschwemmungen,
Stürme, Feuer und Dürren, die
Krankheiten, Verletzungen und Tod
verursachen. So waren schon im
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Versorgung mit medizinischen Ein-
richtungen und ärztlicher Betreuung
sicherstellen. 

Auch das Recht auf Gesundheit
ist vom Klimawandel betroffen.
Zum Beispiel beeinträchtigt die zu-
nehmende Mangelernährung die
Gesundheit der Menschen. Extreme
Wetterereignisse brin-
gen vermehrt Verlet-
zungen und Krankhei-
ten hervor. Außerdem
könnten sich dem VN-
Hochkommissar für
Menschenrechte zufol-
ge durch den Klima-
wandel Infektions-
krankheiten wie Mala-
ria stärker ausbreiten.
Nach dem VN-Son-
derberichterstatter für
das Recht auf Gesund-
heit verstärkt der Kli-
mawandel dadurch den
Druck auf die Gesundheitssysteme. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass
Menschenrechte durch den Klima-
wandel bedroht sind. Viele der Aus-
wirkungen sind bereits jetzt spürbar.

Menschenrechtskonforme Antwort
auf den Klimawandel 

Neben dem Klimawandel gefähr-
det auch die Antwort der Staaten
Menschenrechte. Zwei Arten der
Reaktion könnten dabei in Men-
schenrechte eingreifen: erstens die
sogenannte Ñadaptionì, die Anpas-
sung an die Auswirkungen des Kli-
mawandels. Zweitens die Ñmitigati-
onì, die Abschwächung des Klima-
wandels und die Minderung seiner
Auswirkungen. Beispielsweise könn-
te die Umstellung auf erneuerbare
Energien mit der Verteuerung der
Energiepreise einhergehen, wie das
International Council on Human
Rights (ICHRP) schätzt. Steigende
Energiepreise wiederum belasten die
ärmere Bevölkerung stärker. Das
ICHRP verweist auch auf die Fol-
gen von Waldschutzprogrammen.
Der Weltbank zufolge ist ein großer
Anteil der ärmsten Bevölkerung ab-

hängig von den Ressourcen, die ih-
nen Wälder bieten, um so ihren Le-
bensunterhalt teilweise zu sichern.
Beispielsweise nutzten in der De-
mokratischen Republik Kongo 40
Millionen Menschen die Wälder, um
Nahrung, Medizin, Energie und
Einkommen zu erhalten. 

Amnesty International fordert,
dass staatliche Klimapolitik nicht
einzelne Bevölkerungsschichten dis-
kriminiert. Außerdem müssen Staa-
ten über Klimarisiken informieren
und sicherstellen, dass sich die be-
troffene Bevölkerung bei Entschei-
dungen adäquat beteiligen kann.
Dies gilt besonders für das Erstellen
von nationalen Klimastrategien ñ
hier muss der Zivilgesellschaft aus-
reichend Zugang gewährt werden.
Auch Proteste gegen die Inaktivität
der Regierung oder bestimme Maß-
nahmen müssen respektiert und ge-
schützt werden. Schließlich ist auch
wichtig, dass Menschen, die von
staatlichen Menschenrechtsverlet-
zungen betroffen sind, effektiven
Zugang zu Rechtsmitteln erhalten. 

Es ist zusammenfassend mehr als
nötig, den Klimawandel auch im
Menschenrechtsdiskurs stärker ein-
zubeziehen und auf die Auswirkun-
gen auf den Schutz von Menschen-
rechten hinzuweisen. Außerdem
muss auch die Reaktion des Staates
auf den Klimawandel Menschen-
rechte beachten. 

Benno Keppner

Pakten ICCPR und ICESCR. Aller-
dings wird versucht, ein Recht auf
Wasser aus Bestimmungen der bei-
den Pakte abzuleiten ñ vor allem aus
dem dort verankerten Recht auf Le-
ben (Art. 6 ICCPR) und dem Recht
auf angemessen Lebensstandard
(Art. 11 ICESCR). In der ÑConven-
tion on the Elimination of All
Forms of Discrimination against
Womenì von 1979 wird außerdem
zum ersten Mal ein Recht auf Was-
ser erwähnt. Ebenso spricht die
ÑConvention on the Rights of the
Childì von 1989 von einem Recht
auf Wasser. 

Der Klimawandel wirkt sich auf
das Recht auf Wasser aus: So stellt
das IPCC fest, dass sich schon jetzt
Seen und Flüsse aufwärmen, was die
Wasserqualität beeinträchtigt. Au-
ßerdem schmelzen Gletscher und
Schneedecken ñ Wasser wird da-
durch weniger verfügbar, besonders
in Regionen, die vom Schmelzwas-
ser der Gebirgsketten versorgt wer-
den. In Zukunft werden sich dem
IPCC zufolge Dürren ausweiten, vor
allem in semi-ariden Gebieten, wie
zum Beispiel im Nordosten Brasili-
ens oder dem Westen der USA.
Schließlich nimmt das IPCC an, dass
aufgrund des Klimawandels auch die
Nachfrage nach Bewässerungswas-
ser zunehmen wird. Das Recht auf
Wasser könnte demzufolge zukünf-
tig beeinträchtigt sein. 

Das Recht auf Gesundheit
schließlich ist vor allem in Artikel 12
des ICESCR kodifiziert. Hier heißt
es in Absatz 1: ÑDie Vertragsstaaten
erkennen das Recht eines jeden auf
das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit an.ì Absatz 2 nennt erfor-
derliche Schutzmaßnahmen ñ unter
anderem die Senkung der Zahl der
Totgeburten und Kindersterblich-
keit sowie Maßnahmen zur Förde-
rung der Gesundheit des Kindes, die
Vorbeugung, Behandlung und Be-
kämpfung epidemischer und ende-
mischer Krankheiten und die Schaf-
fung der Voraussetzungen, die für
jedermann im Krankheitsfall die

Dürren bedrohen die Lebensgrundlage vieler Menschen.
Quelle: www.ohchr.org        
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Über 50 Staaten, darunter auch
europäische Länder, arbeiteten mit
den USA im Rahmen ihres gehei-
men Überstellungsprogramms, der
so genannten Ñextraordinary renditi-
onsì, zusammen. Dabei wurden
Terrorverdächtige entführt, in ande-
re Länder geschafft, in geheimer
Haft gehalten und gefoltert. Auch
deutsche Flughäfen und deutscher
Flugraum wurden mit Erlaubnis der
Bundesregierung für die Verschlep-
pungsflüge genutzt. Einige der Ent-
führungsopfer stammen aus
Deutschland, wie zum Beispiel die
deutschen Staatsbürger Khalid al-
Masri und Mohammed Zammar so-
wie der in Bremen geborene und
aufgewachsene Murat Kurnaz.

Die Geschichte des Deutsch-Li-
banesen Khalid al-Masri gleicht ei-
nem Albtraum: Vermutlich wegen
der Verwechslung mit einem Terror-
verdächtigen desselben Namens
wurde er während einer Urlaubsreise
in Mazedonien an Silvester 2003
von örtlichen Sicherheitsbeamten
aus dem Bus gezerrt und wochen-
lang in einem Hotelzimmer in
Skopje festgehalten und verhört.
Schließlich wurde er CIA-Agenten
übergeben, die ihn noch im Beisein
mazedonischer Sicherheitskräfte
schwer misshandelten und ihn per
Flugzeug nach Afghanistan in eine
geheime Haftanstalt verschleppten.
Das Flugzeug soll übrigens unbehel-
ligt auf einem deutschen Flughafen
zwischengelandet sein. In Afghanis-
tan wurde al-Masri ohne Anklage
oder richterliche Überprüfung fest-
gehalten und durfte keinen Kontakt

war, wer al-Masri verschleppt hatte.
Auf Antrag al-Masris leitete die
Staatsanwaltschaft München 2004
ein Ermittlungsverfahren zu seiner
Entführung ein. 2007 erließ sie in-
ternational ausgeschriebene Haftbe-
fehle gegen dreizehn CIA-Agenten.
Die deutsche Regierung leitete aber
auf Druck der USA kein Ausliefe-
rungsverfahren ein. Khalid al-Masri
klagte deshalb gegen die Bundesre-
gierung vor dem Verwaltungsgericht
Köln. Das Gericht stellte im De-
zember 2010 das Verfahren mit der
Begründung ein, die Auslieferung
der CIA-Agenten sei nicht durchzu-
setzen. 

Neun Jahre lang hatte al-Masri
vor deutschen, mazedonischen und
US-amerikanischen Gerichten Ent-
schädigung gefordert ñ immer ver-
geblich, obwohl ihm niemals terro-
ristische Aktivitäten nachgewiesen
werden konnten. Die US-amerikani-
schen Gerichtshöfe hatten sich auf
den ÑSchutz von Staatsgeheimnis-
senì berufen, der über dem Indivi-
dualinteresse an Aufklärung stehe,
und die Klage von Khalid al-Masri
gegen die CIA zurückgewiesen. 

Seinen späten Erfolg beim Euro-
päischen Gerichtshof für Men-
schenrechte kann er nicht in Frei-
heit feiern. Seit über zwei Jahren
muss er eine Gefängnisstrafe verbü-
ßen. Seine Entführung und der jah-
relange vergebliche Kampf um Ge-
rechtigkeit haben ihn aus der Bahn
geworfen.  Nach Ansicht eines Ge-
richtsgutachters ist er durch die Fol-
ter schwer traumatisiert worden und
leidet unter Aggressionsschüben.

zu einem Rechtsanwalt aufnehmen.
Er wurde bei den Verhören gefol-
tert und in Isolationshaft gehalten.
Als die CIA-Mitarbeiter bemerkten,
dass sie den Falschen vor sich hat-
ten, flogen sie ihn nach Albanien
und setzten ihn auf einem Waldweg
aus.

Es konnte nie geklärt werden, ob
deutsche Behörden Informationen
über al-Masri an die CIA geliefert
haben und somit eine Mitschuld an
seiner Inhaftierung tragen. Auch
wenn die Behörden es bestreiten,
spricht für diese Annahme, dass al-
Masri in Afghanistan bei den Ver-
hören detaillierte Fragen zu seinen
persönlichen Verhältnissen gestellt
worden sind. Al-Masri berichtete
auch von einem uniformierten
Deutschen, der ihn in seiner Zelle in
Afghanistan aufgesucht habe. Die
Identität dieses Mannes blieb un-
klar. Sicher ist allerdings, dass der
Bundesregierung frühzeitig bekannt

CIA-Verschleppungen ñ neue Hoffnung auf Gerechtigkeit
Am 13. Dezember 2012 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Mazedonien verurteilt,
60.000 Euro Entschädigung an den deutschen Staatsbürger Khalid al-Masri zu zahlen. Er war mit
Hilfe mazedonischer Sicherheitskräfte Anfang 2004 nach Afghanistan entführt worden, wo ihn CIA-
Agenten monatelang unter Folter verhörten. Zahlreiche weitere Länder, darunter auch Deutschland,
haben die USA bei ihrem Verschleppungsprogramm unterstützt. Die betreffenden Regierungen soll-
ten die Verurteilung Mazedoniens zum Anlass nehmen, endlich bei der Aufklärung der Vorgänge
vorbehaltlos mitzuwirken und die Opfer zu entschädigen.

Später Erfolg für Khalid al-Masri vor
dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte 
Quelle: Amnesty International
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richtete die USA den deutschen
Botschafter in Washington über den
Aufenthaltsort Zammars. Im No-
vember 2002 reisten je zwei Beamte
des BND, des Bundeskriminalamts
und des Verfassungsschutzes nach
Damaskus und vernahmen Zammar
drei Tage lang. Bei dieser Gelegen-
heit beklagte sich Zammar über er-
littene Folter und die katastrophalen
Haftbedingungen. Die Delegation
aus Deutschland überließ ihn trotz-
dem seinem Schicksal. Es wurden
keine Anstrengungen unternom-
men, den Gefangenen freizubekom-
men. 2007 wurde er vom Obersten
Staatssicherheitsgericht in Damas-
kus wegen Mitgliedschaft in der ver-
botenen Muslimbruderschaft zuerst
zum Tode, dann zu zwölf Jahren
Gefängnis verurteilt. Die syrische
Muslimbruderschaft bestreitet die
Mitgliedschaft Zammars. 

Auch bei dem in Bremen leben-
den Türken Murat Kurnaz hat die
Bundesregierung die Gelegenheit
nicht genutzt, ihn aus der Haft im
US-Gefangenenlager Guantánamo
freizubekommen. 

Auf einer Pakistanreise war der
damals 19-Jährige bei einer Routine-
kontrolle im November 2001 von
pakistanischen Sicherheitskräften
festgenommen und später für 3.000
US-Dollar an US-Truppen im be-
nachbarten Afghanistan verkauft
worden. Auf dem US-Luftwaffen-
stützpunkt in Kandahar wurde er ta-
gelang mit den Armen über dem
Kopf angekettet. Im Januar 2002
wurde Kurnaz schließlich nach Gu-
antánamo gebracht, wo er mehr als
viereinhalb Jahre lang ohne Ankla-
geerhebung und lange Zeit ohne
jeglichen Kontakt zur Außenwelt in-
haftiert war. 

Kurnaz gab an, während seiner
Inhaftierung gefoltert worden zu
sein, unter anderem durch Schläge,
erzwungenen Schlafentzug und dem
Waterboarding ähnliche Praktiken.
In Verhören sei er mit Details kon-
frontiert worden, die vermutlich aus
deutschen Geheimdienstquellen
stammten. Auch sollen ihn deutsche

Beamte zweimal in Guantánamo
verhört, ihm aber jeden juristischen
Beistand verweigert haben. Dies al-
les, obwohl der US-Militärgeheim-
dienst schon früh eingeräumt hatte,
Kurnaz sei keine Verbindung zu
Terroristen nachzuweisen. 

Amnesty International setzte sich
unter anderem mit Briefaktionen für
ihn ein und unterstützte eine Kam-
pagne für seine Freilassung. Die
USA sollen der deutschen Regie-
rung bereits 2002 angeboten haben,
Kurnaz freizulassen. Diese lehnte
seine Rückkehr nach Deutschland
aber ab und verlängerte damit seine
Leidenszeit um Jahre. Die politische
Verantwortung dafür hatte Frank-
Walter Steinmeier, der damals als
Chef des Bundeskanzleramtes für
die Geheimdienste zuständig war.
Auch ein anderer Politiker spielte
eine unrühmliche Rolle: Der damali-
ge Innensenator Bremens, Thomas
Röwekamp, erklärte, Kurnaz dürfe
nicht mehr nach Deutschland ein-
reisen. Seine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis sei erloschen, da er
sich mehr als sechs Monate im Aus-
land aufgehalten und es versäumt
habe, die in solchen Fällen vorge-
schriebene Verlängerung der Wie-
dereinreisefrist zu beantragen. Im
November 2005 entschied aber das
Bremer Verwaltungsgericht, dass die
Aufenthaltserlaubnis weiterhin gül-
tig sei, da Kurnaz keine Gelegenheit
gehabt habe, sie zu verlängern. Erst
im August 2006 durfte Murat Kur-
naz nach Deutschland zurückkehren
 ñ nachdem er über 1.600 Tage un-
schuldig inhaftiert gewesen war.

 Mit der Verurteilung Mazedoni-
ens durch den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte wur-
de zum ersten Mal ein europäischer
Staat für seine Beteiligung am illega-
len Verschleppungsprogramm der
USA zur Rechenschaft gezogen.
Das Urteil macht deutlich, dass eine
Mitwirkung an dieser menschen-
rechtswidrigen Politik nicht nur mo-
ralisch verwerflich ist, sondern auch
juristische Konsequenzen hat. Ge-
gen die Regierungen in Polen, Litau-

Trotzdem musste er nach seiner
Entführung zwei Jahre lang warten,
bis ihm seine Krankenkasse nach
sieben abgelehnten Anträgen end-
lich eine Trauma-Therapie geneh-
migte. Er, der vor seiner Verschlep-
pung nie straffällig geworden war,
beging mehrere Straftaten. 

Während bisher im Dunkeln
blieb, ob deutsche Behörden bei der
Verschleppung al-Masris eine Rolle
spielten oder während seiner Gefan-
genschaft mit ihm Kontakt hatten,
besteht beim Verschleppungsopfer
Mohammed Zammar kein Zweifel.
Der deutsche Staatsbürger war im
Dezember 2001 mit Hilfe von In-
formationen aus Deutschland von
Marokko nach Syrien entführt wor-
den. Der Al-Qaida-Anhänger Zam-
mar hatte Kontakt zu den Attentä-
tern vom 11. September 2001. Nach
den Terroranschlägen leitete der Ge-
neralbundesanwalt gegen ihn ein Er-
mittlungsverfahren ein. Für einen
Haftbefehl reichten die Beweise je-
doch nicht aus. Dass er von dem
Plan zu den Anschlägen etwas wuss-
te, gilt als unwahrscheinlich. Er wur-
de aber weiter abgehört und be-
schattet. Informationen wurden
vom Bundeskriminalamt an das FBI
und die CIA weitergegeben. Darun-
ter waren auch Details zu einer Ma-
rokko-Reise Zammars, bei der er im
Dezember 2001 auf Betreiben der
USA von örtlichen Sicherheitsbeam-
ten festgenommen und an die CIA
übergeben wurde. Die CIA ver-
schleppte ihn in sein Geburtsland
Syrien, wo er im berüchtigten Far-
Filastin-Gefängnis des Militärge-
heimdienstes inhaftiert wurde. Die
unterirdischen Zellen sind nur 185
Zentimeter lang und 90 Zentimeter
breit und so niedrig, dass der etwa
zwei Meter große Zammar nicht
einmal aufrecht stehen kann. Die
Gefangenen müssen auf dem Boden
schlafen. Es gibt Ungeziefer, das Es-
sen ist schlecht. Bei Verhören wird
gefoltert. 

Zammars Familie, die keinerlei In-
formationen hatte, meldete ihn als
vermisst. Erst im Juni 2002 unter-
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Wir haben schon mehrfach über
den Arzt Denis Mukwege berichtet.
Zuletzt, nachdem im Oktober 2012
ein Anschlag auf ihn verübt worden
war, dem er nur knapp entkommen
konnte. Er ist Gründer und Leiter
des Panzi-Frauenhospitals in Buka-
vu im Ostkongo. Im Januar 2013 ist
er dorthin zurückgekehrt.

Am 5. Mai 2013 fand im Landes-
theater Tübingen eine Lesung statt.
Die SWR-Fernseh- und Hörfunk-
journalistin Susanne Babila, die
Mukwege auch schon persönlich ge-
troffen hat, las aus ÑDie Hoffnung
kehrt zurück. Der Arzt Denis Muk-
wege und sein Kampf gegen sexuel-
le Gewalt im Ostkongo.ì Dieses
Buch enthält authentische Berichte,
schmerzliche Zeugnisse brutaler
Gewalt, aufgezeichnet von dem
schwedischen Journalisten Birger
Thureson. Das DIFÄM (ÑDeut-
sches Institut für Ärztliche Mission
e.V.ì), das unter anderem im Ost-
kongo Gesundheitsarbeit leistet,
gibt das Buch in deutscher Überset-
zung heraus. 

Die Direktorin des DIFÄM Dr.
Gisela Schneider erläuterte vor der
Lesung noch einmal die Hintergrün-
de des Konflikts im Kongo: Es sei
ein Krieg um Rohstoffe wie Coltan,
Kobalt oder Gold. Diese sind für
die Herstellung von Mobiltelefonen,
Akkus, Computern und elektroni-
schen Steuerungsinstrumenten un-

abdingbar und werden zu-
meist illegal und unter un-
menschlichen Bedingungen
(oft von Kindern) abgebaut.
Durch den Handel damit
werden die Waffen der
Kriegstreiber finanziert. Die
Nachbarstaaten Ruanda,
Uganda und Burundi woll-
ten Zugang zu den Ressour-
cen des Kongo und hätten
daher ein Interesse am Zer-
fall des Landes. Die massen-
haften Vergewaltigungen
seien Teil einer Kriegsstrate-
gie, die auf die Auflösung
der Gesellschaft ziele.  
In dem ans Krankenhaus
angeschlossenen Frauenzen-
trum Darkas erhalten die
Frauen eine Ausbildung. Sie
bekommen dadurch ihren
gesellschaftlichen Wert zu-
rück. 

Nach der Lesung plädierte Dr.
Schneider noch einmal für mehr
Transparenz im Rohstoffhandel, als
erstem Schritt zur Eindämmung der
Konflikte. 

Maximilian Siebler

Birger Thureson: Die Hoffnung kehrt zu-
rück. Der Arzt Denis Mukwege und sein
Kampf gegen sexuelle Gewalt im Kongo.
Brandes & Apsel Verlag (Frankfurt am
Main).

CIA-Verschleppungen ñ neue Hoffnung auf Gerechtigkeit

en und Rumänien, wo es CIA-Ge-
heimgefängnisse gab, stehen eben-
falls Prozesse vor dem Gerichtshof
an. Mit jedem dieser Verfahren
kommt hoffentlich mehr von der
unter Verschluss gehaltenen Wahr-
heit an die Öffentlichkeit. 

Ob Khalid al-Masri durch das Ge-
richtsurteil Vertrauen in die Justiz
zurückgewinnt, ist offen. Für die
USA dürfte es aber zumindest in
Europa schwieriger werden, Unter-
stützer für ihre Verschleppungen in
Foltergefängnisse zu finden.

Eva Scheerer

Amnesty Report 2013
Der neue Jahresbericht von Am-

nesty International informiert über
die Menschenrechtssituation in 159
Ländern. Im vergangenen Jahr ga-
ben rund um den Erdball Menschen
ihrer Forderung nach Durchsetzung
und Einhaltung der Menschenrechte
Ausdruck. So waren etwa die Vor-
gänge in Syrien ein drastischer Beleg
für die fehlende Bereitschaft von
Regierungen, Proteste und Kritik zu
dulden. Diejenigen Menschen, die
für ihre Rechte auf die Straße gin-
gen, bewiesen ungeheuren Mut an-
gesichts einer Staatsmacht, die bru-
tal gegen ihre eigene Bevölkerung
vorgeht und auch vor tödlicher Ge-
walt nicht zurückschreckt.

Amnesty Report 2013
Preis Ä 14,99
ISBN: 978-3-10-000837-4
Fischer Verlag

Buchtipp

Lesung am Landestheater Tübingen
Mit dem Arzt Denis Mukwege kehrt die Hoffnung nach Bukavu zurück 

Über Denis Mukwege, den Gründer und Leiter
des Panzi-Hospitals in Bukavu, Demokratische 

Republik Kongo, ist ein Buch erschienen. 

Selmin Çali!"#$%&'()&$)*)&+)$),#-.
/)",)01,($&23$&45$)/06&7)*0/89-#$'%
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Briefe gegen das Vergessen

MEXIKO: 
                 Folter im Gewahrsam der mexikanischen Behörden 

Miriam López, Hausfrau und Mutter von vier Kindern, wurde 2011 von
Angehörigen des mexikanischen Militärs vergewaltigt und in anderer Weise
gefoltert. Zwei Soldaten nahmen sie am 2. Februar 2011 in ihrem Heimatort
Ensenada im Bundesstaat Baja California willkürlich fest. Sie hielten Miriam López zunächst eine Woche lang in ei-
ner Kaserne gefangen und verhörten sie bezüglich mutmaßlicher Drogendelikte. In dieser Zeit wurde Miriam López
dreimal vergewaltigt und mit Elektroschocks und simuliertem Ersticken gefoltert. Sie wurde außerdem gezwungen,
in schmerzhaften Positionen zu verharren. Die Soldaten zeigten ihr Bilder von ihrem Mann und ihren Kindern und
drohten damit, ihnen etwas anzutun, sollte sie nicht kooperieren. Miriam López wurde schließlich im September
2011 ohne Anklage freigelassen. Bisher ist in diesem Fall niemand zur Rechenschaft gezogen worden.

So wie Miriam López erging es in den vergangenen Jahren Tausenden weiteren Personen im Gewahrsam der mexi-
kanischen Behörden. Besonders der vermehrte Einsatz von Soldaten zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens
hat zu Folter und Misshandlung von Inhaftierten beigetragen. Der UNO-Ausschuss gegen Folter erteilte der mexika-
nischen Regierung im Jahr 2012 Empfehlungen, deren vollständige Umsetzung zur Eindämmung von Folter und
Misshandlung führen würde.

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den mexikanischen Präsidenten, in denen Sie ihn auffordern,
umgehend für eine umfassende und unparteiische Untersuchung der willkürlichen Inhaftierung, Vergewaltigung und
Folterung von Miriam López zu sorgen. Drängen Sie zudem darauf, dass die Ergebnisse veröffentlicht und die Ver-
antwortlichen vor Gericht gestellt werden. Fordern Sie von den Behörden die Ausarbeitung eines umfassenden Plans
zur Umsetzung der Empfehlungen, die der UNO-Ausschuss gegen Folter abgegeben hat. Schreiben Sie in gutem
Spanisch, Englisch oder auf Deutsch.

Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
President Enrique Peña Nieto
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Mexico City
MEXIKO
Fax: 00 52 - 5550 9353 21
E-Mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
(Anrede: Estimado Señor Presidente / Dear President 
Peña Nieto / Sehr geehrter Herr Präsident)
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,75 Ä)

Briefvorschlag:

Estimado Señor Presidente Enrique Peña Nieto,

Miriam López, ama de casa y madre de cuatro hijos, fue detenida arbitrariamente en Ensenada, e interrogada
sobre asuntos supuestamente relacionados con las drogas. Durante este tiempo fue violada y torturada por distin-
tos medios, amenazándola incluso con lastimar a sus familiares. Algunos meses después fue liberada sin cargos y
nadie ha rendido cuentas sobre este asunto.
Deseo transmitirle mi gran preocupación por los malos tratos a los que se vio sometida Miriam López, al igual
que miles de personas bajo la custodia de las autoridades mexicanas.
Le pido que lleve a cabo de inmediato una investigación exhaustiva e imparcial sobre la detención arbitraria, vio-
lación y tortura de Miriam López, que los resultados se hagan públicos y los responsables comparezcan ante la
justicia. Le ruego además que ponga en práctica las recomendaciones que el Comité de la ONU contra la Tortura
dio al gobierno mexicano en el 2012. 

Atentamente,

Senden Sie bitte eine Kopie an:
BOTSCHAFT DER VEREINIGTEN MEXIKA-
NISCHEN STAATEN
S. E. Herrn Francisco N. González Díaz
Klingelhöferstraße 3
10785 Berlin
Fax: 030 - 26 93 23 700
E-Mail: mail@mexale.de

Leser mit Zugang zum 
Internet können die Briefe

direkt ausdrucken:
    www.ai-tuebingen.de
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                   Oppositioneller wird an unbekanntem Ort festgehalten 
Der Aktivist Ali Mahmoud Othman wurde im März 2012 in der Provinz Aleppo festgenommen und befindet sich

seitdem an einem unbekannten Ort in Haft. Er gehörte einem Netzwerk von Aktivisten an, das in der Stadt Homs
ein provisorisches Medienzentrum unterhielt. Es gab Filmmaterial an Nachrichtenagenturen weiter und half auslän-
dischen Journalisten, während des militärischen Angriffs auf das Viertel Baba Amr im Februar 2012 nach Homs hi-
neinzukommen beziehungsweise die Stadt zu verlassen.

Von einem anderen syrischen Aktivisten hat Amnesty International erfahren, dass Regierungskräfte Ali Mahmoud
Othman eine Kurzmitteilung geschickt hatten, um ihn an einen bestimmten Ort zu locken, wo er dann festgenom-
men wurde. Im April 2012 strahlte das syrische Staatsfernsehen ein Interview mit Ali Mahmoud Othman aus, in dem
man ihm Fragen zu seiner Beteiligung an der Protestbewegung in Homs und zu seinen Medienaktivitäten stellte. Er
wurde zudem gefragt, weshalb die Proteste seiner Ansicht nach trotz der von Präsident Bashar al-Assad eingeleiteten
Reformen unvermindert weitergingen. Aktivisten in Syrien sind der Ansicht, dass das Interview nicht glaubhaft ist
und Ali Mahmoud Othman dazu gezwungen wurde.

Seit diesem Fernsehinterview fehlt von Ali Mahmoud Othman jede Spur. Im November 2012 sagte ein außerhalb
Syriens lebender Familienangehöriger Amnesty International, die Familie habe aus inoffizieller Quelle erfahren, dass
Ali Mahmoud Othman in das berüchtigte Militärgefängnis Saydnaya nahe Damaskus gebracht worden sei.

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den syrischen Botschafter bei den Vereinten Nationen, in de-
nen Sie ihn auffordern, die syrischen Behörden anzuhalten, die Familie von Ali Mahmoud Othman unverzüglich
über sein Schicksal, seinen Verbleib und die Gründe für seine Inhaftierung zu informieren. Dringen Sie darauf, dass
Ali Mahmoud Othman vor Folter und anderen Misshandlungen geschützt wird und umgehend Zugang zu seiner Fa-
milie, einem Rechtsbeistand seiner Wahl und medizinischer Versorgung erhält. Bitten Sie die Behörden zudem ein-
dringlich darum, seinen Rechtsstatus bekannt zu geben und ihn entweder bedingungslos freizulassen oder einer inter-
national als Straftat anerkannten Handlung anzuklagen und in einem Verfahren, das den internationalen Standards
für ein faires Gerichtsverfahren entspricht, vor Gericht zu stellen. Schreiben Sie in gutem Arabisch, Englisch, Fran-
zösisch oder auf Deutsch.
Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
His Excellency Bashar Ja'afari 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Syrian Arab 
Republic to the United Nations 
820 Second Avenue, 15th Floor 
(Between 43rd Street and 44th Street) 
New York 
NY 10017
USA
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,75 €)

Briefvorschlag:

Your Excellency,
I am writing to you on behalf of Ali Mahmoud Othman, a citizen journalist from Homs, who was arrested in
March 2012 in Aleppo province and is held at an undisclosed location.
He was part of a network of activists who ran the Homs media centre providing footage and information to satel-
lite TV channels and news outlets. Ali Mahmoud Othman was also well known for helping foreign journalists
enter Baba ‘Amr, and facilitating the movement of foreign journalists in and out of Homs. In April 2012, Syrian
state TV aired footage of Ali Mahmoud Othman being questioned by a presenter about his involvement in the
protest movement in Homs and his media activities. Activists in Syria believe that he had been coerced into ta-
king part in the interview. No one has heard from Ali Mahmoud Othman since the televised interview. A relative
of Ali Mahmoud Othman who lives outside Syria told Amnesty International that in November 2012, the family
had received word from an unofficial source that he had been transferred to the infamous Saydnaya Military Pri-
son near Damascus. 
Please urge the Syrian authorities to inform Ali Mahmoud Othman’s family immediately about his fate, where-
abouts and the reasons for his detention. I urge you to ensure that Ali Mahmoud Othman is protected from tortu-
re and other ill-treatment, allowed immediate contact with his family and a lawyer of his choice, and provided
with all necessary medical care. The authorities have to clarify Ali Mahmoud Othman’s legal status and release
him if he is not to be charged with an internationally recognizable criminal offence and tried according to inter-
national fair trial standards. 
Yours sincerely,

Senden Sie bitte eine Kopie an:
BOTSCHAFT DER ARABISCHEN REPUBLIK SYRIEN
Frau Abir Jarf
Geschäftsträgerin a. i., Gesandte - Botschaftsrätin
Rauchstr. 25
10787 Berlin
Fax: 030 - 5017 7311
E-Mail: info@syrianembassy.de

SYRIEN: 

Ali Mahmoud Othman
© Baba Amro News
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Briefe gegen das Vergessen

  Oppositionelle Aktivistinnen in Strafkolonien geschickt 

Am 17. August 2012 wurden drei Mitglieder der feministischen
Punkband Pussy Riot von einem Gericht in Moskau des „Row-
dytums aufgrund antireligiösen Hasses“ für schuldig befunden
und zu jeweils zwei Jahren Haft verurteilt. Maria „Mascha“ Al-
jochina, Jekaterina „Katja“ Samuzewitsch und Nadeschda „Nad-
ja“ Tolokonnikowa waren festgenommen worden, nachdem sie
einen Protestsong in einer Moskauer Kathedrale gesungen hatten.
Das Lied richtete sich gegen Wladimir Putin, der zu dem Zeit-
punkt als russischer Präsident kandidierte. Außerdem wurde da-
rin die Unterstützung Putins durch einige Angehörige der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche kritisiert.

Im Berufungsverfahren erhielt Jekaterina Samuzewitsch eine
Bewährungsstrafe und wurde im Oktober 2012 freigelassen. Ma-
ria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa wurden Ende Ok-
tober beziehungsweise Anfang November in verschiedene Straf-
kolonien gebracht. Nadeschda Tolokonnikowa wurde als Näherin beschäftigt; Maria Aljochina wurde kurz darauf in
einen Strafblock gebracht, angeblich zu ihrer eigenen Sicherheit. Die beiden Frauen haben kleine Kinder, denen der
tägliche Kontakt mit ihren Müttern vorenthalten wird.

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den russischen Generalstaatsanwalt. Fordern Sie die umgehen-
de und bedingungslose Freilassung von Maria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa, die Amnesty International
als gewaltlose politische Gefangene betrachtet, die nur deshalb inhaftiert sind, weil sie friedlich von ihrem Recht auf
freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht haben. Drängen Sie darauf, dass die Schuldsprüche von Jekaterina
Samuzewitsch, Maria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa aufgehoben werden. Schreiben Sie in gutem Rus-
sisch, Englisch oder auf Deutsch. 

Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
Generalstaatsanwalt
Yurii Yakovlevich Chaika
ul. B. Dimitrovka, d. 15a
Moscow
GSP-3, 107048
RUSSISCHE FÖDERATION
Fax: 007 - 495 692 1725 und 007 - 495 987 58 41
(bitte sagen Sie: „Fax“)
E-Mail: prgenproc@gov.ru
(Anrede: Dear Prosecutor General /
Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt)
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,75 €)
 

Briefvorschlag:

Senden Sie bitte eine Kopie an:
Botschaft der Russischen Föderation
S. E. Herrn Vladimir M. Grinin
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Fax: 030 - 2299 397
E-Mail: info@russische-Botschaft.de

RUSSISCHE FÖDERATION: 

Demonstrantinnen vor der russischen Botschaft
© Karen Veldkamp/AI

 

Dear Prosecutor General,
I am writing to you on behalf of Maria Alyokhina  and Nadezhda Tolokonnikova, two members of the feminist
punk band Pussy Riot. Together with Yekaterina Samutsevich, they were arrested after a protest performance in
Moscow’s Cathedral of Christ the Savior. On August 17th, 2012 they were found guilty of „hooliganism moti-
vated by religious hatred“. During a retrial Yekaterina Samutsevich was given a suspended sentence, she was re-
leased. Maria Alyokhina and Nadezhda Tolokonnikova were each sentenced to two years imprisonment. Both
women were brought to different penal colonies. They have small children but are denied any contact with their
families.
Amnesty international considers the women be prisoners of conscience, imprisoned for peacefully exercising
their right to freedom of speech. I call for reversal of the three verdicts of guilty and for the immediate and un-
conditional release of Maria Alyokhina and Nadezhda Tolokonnikova.
Sincerely,
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